
Vollzug des Moorschutzes
Exécution de la protection des marais

Attuazione della protezione delle parludi
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Damit diese Schutzzie1e operabel sind, müssen sie inhaltlich präzisiert 

werden (vgl. Anhang). Aus der Sicht des Naturschutzes ist es nicht 

gleichwertig, ob eine Fläche als Grossseggenried erhalten bleibt oder 

in der nährstoffreicheren Form eines Hochstaudenriedes. Auch die als 

wertvoll taxierte Siedlungsform muss exakter charakterisiert werden. 

Andernfalls ist es unmöglich, geeignete Massnahmen zu deren Erhalt 

vorzuschlagen. Eine Behörde kann nicht über eine Bauzonenplanän­

derung befinden, wenn sie nicht genau weiss, was die erhaltenswerte 

Besonderheit der traditionellen Siedlungsform ausmacht. 

2.2 Quantifizierung der Schutzziele 

Eine Erfolgskontrolle ist nur bei quantifizierten Schutzzielen möglich. 

Die quantitative Formulierung "Die Fläche der sauren Kleinseggen­

rieder beträgt 1998 (mindestens) 1 ha" lässt 1998 eine eindeutige Be­

urteilung darüber zu, ob das Schutzziel erreicht wurde oder ob noch 

zusätzliche Massnahmen notwendig sind. 
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Abb. 1: Moorlandschaft Pfäffikersee 
mit Blick vom Oberbalm auf das 
Robenhauser Riet. 
Foto: Hintermann & Weber AG 
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Das quantitative Minimalziel ist durch Art. 25a NHG vorgegeben. Er 

verlangt, dass alle nach 1983 vorgenommenen Beeinträchtigungen 

unter Beachtung des Prinzips der Verhältnismässigkeit rückgängig 

gemacht werden müssen. Grundsätzlich müssen also mindestens die 

Moorflächen, geomorphologischen Elemente, kulturellen Werte etc. 

in einem Ausrnass erhalten bleiben, wie sie 1983 vorkamen. Rechtlich 

korrekt wäre eine Formulierung, wie beispielsweise "Die Kulturele­

mente und Magerweisen im Gebiet xy bleiben in einem Ausrnass 

erhalten, wie sie 1983 vorgekommen sind." Operabel ist diese Formu­

lierung erst, wenn sie konkreter wird: "Die Trockensteinmauern, die 

Koppel und die 2 ha grosse Magerweide im Gebiet xy bleiben erhalten". 

In der Praxis muss aus verschiedenen Gründen von der Forderung 

nach dem Referenzzustand 1983 abgewichen werden, insbesondere 

deshalb, weil für den Zustand 1983 meist nicht ausreichend Karten­

und Datengrundlagen vorliegen. De facto wird wohl in der Regel der 

Zustand der Ersterhebung in den 1990-er Jahren als Minimalziel die­

nen. Damit soll keinesfalls der Eindruck erweckt werden, erwiesene 

Beeinträchtigungen nach 1983 müssten nicht wieder rückgängig ge­

macht werden. Ist ein Eingriff nicht reversibel, so muss ein angemes­

sener Ersatz oder Ausgleich erfolgen (Art. 5 Abs. 2 Buchst. f MLV). 

2.3 Räumliche Aussagen 

In kleineren Landschaften können sich Schutzziele auf das gesamte 

Objekt beziehen. In den grossen Moorlandschaften ist es notwendig, 

Schutzziele für Teillandschaften zu formulieren. Es kann vorkommen, 

dass in einer Landschaftskammer neue Erschliessungen in jedem Fall 

zu verhindern sind, während in einer anderen Landschaftskammer 

neue Flurwege vertretbar wären, wenn sie die angepasste Nutzung 

langfristig sichern helfen. 

Ziele im Moorschutz sind meist räumlich gebunden: Hochmoore las­

sen sich nur dort erhalten, wo sie heute noch vorkommen. Es gibt je­

doch auch Ziele, die weniger ortsgebunden sind: Geomorphologische 

Elemente (z.B. Kiesbänke entlang von Flüssen) sind dynamischer Na­

tur und können nicht an einem bestimmten Punkt erhalten werden. 

Vielmehr ist dafür zu sorgen, dass der Fluss episodisch irgendwo Kies­

bänke erodieren und auflanden kann. 
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Diffuse Aussagen, wie "Das 
Landschaftsbild ist zu schonen 
und das traditionelle Siedlungs­
muster nach Möglichkeit zu er­
halten." sind wertlos. Ein derart 
formuliertes Ziel wird immer er­
reicht: jede zerstörerische Ent­
wicklung lässt sich damit recht­
fertigen, dass es nicht möglich 
war, sie zu verhindern und keine 
Bewilligungsbehörde wird je zur 
Erkenntnis kommen, dass das 
Landschaftsbild bei einem kon­
kreten Projekt nicht geschont 
wurde; es gäbe immer eine noch 
schlechtere Lösung. Aus solchen 
Zielen lassen sich keine konkre­
ten Massnahmen ableiten. Sie 
leisten somit auch keinen akti­
ven Beitrag zur Erhaltung jener 
Eigenschaften, welche die natio­
nale Bedeutung ausmachen. 



2.4 Zeithorizonte 

Der genaue Grenzverlauf der Moorlandschaften SOWie die Schutz­

und Unterhaltsmassnahmen müssen nach Art. 6 MLV bis 1999, aus­

nahmsweise bis 2002, festgelegt bzw. getroffen werden. Die MLV ent­

hält aber keine Angaben darüber, bis wann die Schutzziele erreicht 

sein müssen (wohl aber, bis wann sie formuliert sein müssen). Schutz­

ziele, welche die Erhaltung eines bestehenden Zustandes fordern, 

sind zeitlich nicht beschränkt. Sie gelten auf unbestimmte Zeit. 

Anders ist es bei Schutzzielen, die eine Veränderung fordern, wie bei­

spielsweise das Wiederherstellen beeinträchtigter Moore. Sie sollten in 

jedem Fall mit einem Zeithorizont versehen werden: "Das Flachmoor 

xy ist bis 2005 soweit regeneriert, dass das Objekt die Kriterien für ein 

saures Kleinseggenried gemäss Kartiermethodik des Flachmoorinven­

tars erfüllt und nationale Bedeutung erlangt." Nur so ist es möglich, 

periodisch zu prüfen, ob die getroffenen Massnahmen Erfolg haben 

oder gegebenenfalls angepasst werden müssen. 
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Abb. 2: Frei mäandrierender Bach 
in der Moorlandschaft. Val de Rechy 
(VS), ML 302. 
Foto: Hintermann & Weber AG 
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3 VORGEHEN BEIM ERARBEITEN OPERABLER 

SCHUTZZIELE 

3.1 Aufgabenteiluug Bund - Kanton 

Der Bund hat seine Aufgaben bezüglich Schutzzielen teilweise bereits 

erledigt, indem er allgemeine Schutzziele, Objektbeschreibungen und 

Referenzziele erarbeitet hat (vgl. Ziffer 3.2). Als Daueraufgabe steht 

die Erfolgskontrolle an, die unter anderem prüft, wieweit die 

Wirkungsziele in den Moorlandschaften erreicht wurden (WEBER / 

HINTERMANN, 1995). 
Die Aufgabe der Kantone besteht spätestens seit dem Inkrafttreten 

der MLV Sie formulieren für jede Moorlandschaft operable Schutz­

ziele, die auf den Unterlagen des Bundes basieren, und suchen nach 

tragfähigen Lösungen. 

3.2 Zielvorgaben des Blmdes 

• Allgemeine Schutzziele: Sie sind in Art. 23c NHG und Art. 4 MLV 
zusammengestellt. 

• Objektbeschreibungen (Anhang 2 MLV): Sie heben jene Eigenar­
ten hervor, welche aus nationaler Sicht besonders wertvoll sind und 

die besondere Schönheit und nationale Bedeutung begründen. 

• Referenzziele (SCHWARZE et al. , 1996 bezeichnen sie als "ob­
jektbezogene Schutzziele"): Sie stellen ein weiteres Hilfsmittel dar, 

um objektspezifische Schutzziele zu formulieren. Sie wurden von der 

Beratungsstelle Moorlandschaften anhand der national verfügbaren 

Grundlagen formuliert und können von den kantonalen Fachstellen 

oder den beauftragten Büros bei der Koordinationsstelle Moorschutz 

angefordert werden. 

• Moorlandschaften-Dossiers des Moorlandschaftsinventars von 
1991: Sie enthalten nützliche Informationen darüber, welche Eigen­

schaften zur nationalen Bedeutung oder besonderen Schönheit beige­

tragen haben. 

Schliesslich enthält der Bericht "Bedeutung der Moorlandschaften für 

den nationalen faunistischen Artenschutz" (Band 1, Beitrag 3.3.1) Da­

ten über national bedrohte Arten, welche für ihr Überleben auf 

Moorlandschaften angewiesen sind. 
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3.3 Operationalisieren der Schutzziele durch die Kantone 

All diese Unterlagen des Bundes sind wertvolle Hilfen, enthalten aber 

noch keine operablen Schutzziele, welche den gestellten Anforderun­

gen genügen. Die Grundlagen des Bundes basieren weitgehend auf 

nationalen Arbeiten, Datenerhebungen und Sichtweisen. Es ist die 

Aufgabe der Kantone, die notwendige Konkretisierung vorzunehmen. 

Operable Schutzziele müssen nach Art. 6 MLV bis spätestens 1999 

bzw. 2002 (stark belastete Kantone) vorliegen, macht es doch keinen 

Sinn, Massnahmen zu treffen, ohne vorgängig die Schutzziele fixiert 

zu haben. Stehen eine Richtplan- oder Nutzungsplanrevision an, so ist 

es zweckmässig, die Schutzziele schon früher verbindlich festzulegen. 

Die Kantone müssen einerseits die nationalen Vorgaben auf Fehler 

und Lücken hin überprüfen. Andererseits müssen sie diese aus regio­

naler Sicht ergänzen. So wird es beispielsweise vorkommen, dass Ar­

tenschutzziele um regional bedrohte Arten ergänzt werden (der oben 

erwähnte Bericht enthält nur national bedrohte Arten). 

In vielen Fällen reichen die nationalen Felddaten nicht aus, um opera­

ble Schutzziele zu formulieren. So gibt es kaum Angaben über die zu 

erhaltenden Biotope nach Art. 18 Abs. 1 bis NHG oder über geomor­

phologische Elemente. Die kantonalen Fachstellen müssen hierzu die 

notwendigen Daten zuerst beschaffen (vg1. Band 2, Beitrag 1.1.4). 
Schliesslich müssen die Ziele des Moorschutzes mit solchen aus kanto­

nalen Schutzgebieten, der Richt- und Nutzungsplanung sowie, falls 

vorhanden, kantonalen Naturschutzstrategien unter einen Hut ge­

bracht werden. 

Mindestens ebenso wichtig sind auf kantonaler Stufe die Information 

und der Einbezug der Betroffenen (Bewohner, Nutzer aus Land- und 

Forstwirtschaft, Raumplanungsstellen, Tourismusorganisationen, Na­

tur- und Landschaftsschutzvereine etc.; Vorschläge zu geeigneten Ver­

fahren vg1. SCHWARZE et a1., 1996). 
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Abb. 3: Grimsel: Rundhäcker als 
geomorphologische Objekte. 
Foto: Hintermann & Weber AG 
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4 KONSISTENTES ZIELSYSTEM RECHTLICH VERANKERN 

Auch wenn jedes Ziel für sich alleine betrachtet sinnvoll ist, so ist da­

mit noch nicht sichergetellt, dass sie zusammen ein konsistentes Ziel­

system bilden. Zielkonflikte treten insbesondere dort auf, wo eine an­

gepasste Nutzung zwar erwünscht ist, aber mit den bisherigen Metho­

den nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Wird die Nutzung der 

Flachmoore aufgegeben, verganden häufig die Moore, und es entsteht 

ein Konflikt mit dem Ziel "Moore erhalten". Wird ein neuer Flurweg 

erstellt, um die Nutzung sicherzustellen, ergeben sich Konflikte mit 

dem Ziel "Teillandschaft xy unerschlossen lassen". Zielkonflikte sind 

auch dort zu erwarten, wo durch den Torfabbau Lebensräume für na­

tional bedrohte Arten entstanden sind (beispielsweise für die Grosse 

Moosjungfer, eine Libellenart; vgl. Band 1, Beitrag 3.4.2). Werden alle 

beeinträchtigten Hochmoore regeneriert, verschwinden die Torfstich­

weiher und mit ihnen verschiedene bedrohte Arten. 

Zielkonflikte sind in den meisten Landschaften zu erwarten und müs­

sen bereinigt werden. Bleiben sie stehen, fehlt eine kohärente Ent­

scheidungsgrundlage, sobald Interessenkonflikte auftauchen. Zielkon­

flikte lassen sich entschärfen, indem Prioritäten gesetzt werden (vg1. 

z.B. Band 2, Beitrag 2.2.3). 

Damit die gesetzten Ziele erreicht werden können, müssen sie recht­

lich verankert werden. Mit den Instrumenten der Raumplanung ge­

schieht dies in der Richt- und Nutzungsplanung. Da die Richtplanung 

nur behörden verbindlich ist, müssen die Schutzziele zusammen mit 

den notwendigen Auflagen und Massnahmen unbedingt auch in der 

Nutzungsplanung verankert werden (Zonenbestimmungen). Je nach 

Situation können Ziele auch über Schutzverordnungen oder privat­

rechtlich (Verträge, Servitute) gesichert werden (SCHWARZE et a1., 

1996). 
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Beispiele für Prioritäten 

Die Regeneration der Hoch­
moore kann Vorrang haben vor 
dem Schutz einer bedrohten 
Art. Die Erhaltung der Flach­
moore gilt nur so lange als über­
geordnetes Ziel, als dazu keine 
neuen Erschliessungen notwen­
dig sind. Kompromisse sind 
möglich, wenn die Prioritäten 
räumlich differenziert gesetzt 
werden: Keine Torfstichweiher 
dort, wo die Hochmoore noch 
intakt oder gut regenerierbar 
sind; neue Flurwege nur in der 
landschaftlich weniger sensiblen 
Teillandschaft xy. 
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GLOSSAR 

Wirkungsziele: Beschreiben den an­
gestrebten Zustand einer Moorland­
schaft. Beispiel: In der Moorland­
schaft xy nehmen die Flachmoore 
eine Fläche von 10 ha ein, und das 
Teilgebiet z bleibt unerschlossen und 
unverbaut. 

Umsetzungsziele und Verfahrens­
ziele: Beschreiben, welche Massnah­
men realisiert und welche Mittel ein­
gesetzt werden müssen, damit die 
Wirkungsziele erreicht werden. Bei­
spiel: Es muss eine Revision der 
Nutzungsplanung eingeleitet werden 
(Verfahrensziel), um mittels geeig­
neter Zonen und Zonenvorschriften 
den Erhalt der Moore und die Uner­
schlossenheit des Gebietes y anzu­
streben (Umsetzungsziel; Zur Un­
terscheidung zwischen Umsetzungs­
und Verfahrenszielen vgl. auch 
WEBER / HINTERMANN, 1995). 

Schutzziele: Begriff aus der MLV; 
Synonym für Wirkungsziele. 

Allgemeine Ziele: Ziele, die grund­
sätzlich für alle Moorlandschaften 
gelten (z.B. Erhaltung aller Moor­
biotope). 

Objektspezifische Ziele: Ziele, die 
auf die Besonderheiten und Werte 
einer bestimmten Moorlandschaft 
abgestimmt wurden (z.B. das Erhal­
ten der Dorngrasmücke in der 
Moorlandschaft Amsoldingen). 

Referenzziele: Wirkungsziele, wie 
sie von der Beratungsstelle Moor­
landschaften zuhanden des BUWAL 
aus den verfügbaren Grundlagen 
aus dem MLI abgeleitet wurden und 
auch den Kantonen bei Bedarf zur 
Verfügung stehen. Die wichtigsten 
Referenzziele sind aus den Objekt­
beschreibungen abgeleitet (Anhang 
2derMLV). 
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Operable Ziele: Ziele, die so formu­
liert sind, dass ohne weitere Erhe­
bungen und Präzisierungen mit 
ihnen gearbeitet werden kann. Sie 
legen eindeutig fest, was wo in wel­
chem Ausmass und bis wann zu 
erreichen ist. 
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ANHANG 

Beispiele für Schutzziele aus verschiedenen Wertebereichen 

Nachfolgend wird für verschiedene Wertebereiche das übergeordnete, 

teilweise etwas vereinfachte, Schutzziel in allgemeiner Form formu­

liert (aus WEBER et al., 1995). Anschliessend folgen beispielhaft For­

mulierungen, wie sie in einzelnen Moorlandschaften verwendet wer­

den könnten (alineas). 

Erhaltung aller Moore 
Erhalten der Moorfläche und der Moorqualität. 

• Die Moorbiotope bleiben in ihrer Gesamtfläche von 5 ha und 

ihrer Qualität erhalten. Akzeptabel sind einzig Veränderungen von 

Fläche und Qualität nicht mehr genutzter Moore durch Verbrachung 

und Verwaldung in Fällen, in denen die Bewirtschaftung aufgegeben 

wird. 

• Der Flächenanteil der folgenden "oligotrophen" Flachmoorgesell­

schaften an der Gesamtfläche der Flachmoore nimmt nicht ab: ... (es 

folgen Gesellschaften und deren aktuelle Flächenanteile ) 

• Der Anteil der Streuewiesen an der Gesamtfläche der Flachmoore 

von gegenwärtig 80% nimmt nicht ab. 

Erhaltung aller geomorphologischen Elemente 
Keine Veränderung der Oberflächenform durch menschliche Tätig­

keit, ausser die Veränderung sei für eine schutzzielkonforme Land­

oder Forstwirtschaft oder zum Schutz von Menschen vor Naturereig­

nissen unverzichtbar. 

• Die Reliefformen bleiben erhalten; insbesondere werden die Doli­

nen nicht aufgefüllt, und die Eröffnung eines neuen Abbaugebietes 

unterbleibt. 

Erhaltung der weiteren Biotope nach Art. 18 Abs. 1bis NHG 
Erhalten der Gesamtfläche und Qualität der Biotope nach Art. 18, 

Abs. ibis NHG, insbesondere (zusätzlich zu den Mooren): Uferberei­

che, seltene Waldgesellschaften, Hecken und Feldgehölze, Trockenra­

sen. 

• Die Trockenrasen bleiben in ihrer Gesamtfläche und Qualität 

erhalten (Grundlage bildet die Kartierung vom 20.6.1996) 

• Der Bestand der als besonders wertvoll bezeichneten Waldränder be­

trägt mindestens 3,8 km (entspricht der Länge in der Kartierung von 1995). 
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• Die Wasserqualität des Sees entspricht im Jahr 2010 den eidgenös­

sischen Qualitätszielen für Seen (Art. 2 Verordnung über die Abwas­

sereinleitung) . 

• Es finden keine wasserbaulichen Eingriffe in den Lauf des Aa­

bachs statt, und die natürliche Wasserführung wird nicht beeinflusst. 

Erhaltuug derjenigen Kulturelemente, welche die nationale Bedeu­

tung begründen 

Erhalten jener Kulturelemente, welche in den Referenzzielen aufge­

führt sind, sowie weiterer Kulturelemente, falls diese entweder von 

nationaler Bedeutung sind oder zur nationalen Bedeutung und beson­

deren Schönheit der Moorlandschaft beitragen. 

• Die 6 Turpenhütten gemäss Inventar vom 25.5.1991 bleiben beste­

hen, auch dann, wenn sie ihre ursprüngliche Funktion verloren haben. 

• Unter dem Vorbehalt anderer Gesetzesbestimmungen wird die 

Umnutzung nur dann zugelassen, wenn keine Wohnnutzung und kein 

Ausbau des Strassen- und Wegnetzes damit verbunden sind, wenn die 

neue Nutzung den anderen Schutzzielen nicht widerspricht und wenn 

das äussere Erscheinungsbild des Gebäudes und seiner Umgebung 

den Charakter von 1996 behält. 

Erhaltung derjenigen traditionellen Bauten, welche die nationale Be­

deutung begründen 

Kein Umbau bestehender Gebäude, der sich nicht in Grässe und 

Erscheinungsbild an die historische Bausubstanz anpasst. Kein Verfall 

historisch wertvoller Gebäude. 

• Die landschaftlich und kulturhistorisch besonders wertvollen Häfe 

gemäss beiliegender Liste bleiben in ihrem Aussehen, ihrer Bausub­

stanz und Funktion erhalten. 

Erhaltung derjenigen traditionellen Siedlungsmuster, welche die na­

tionale Bedeutung begründen 

Keine neuen Gebäude, die sich nicht in Grässe und Erscheinungsbild 

an die historische Bausubstanz anpassen (gilt für Gebäude, welche 

der Land- und Forstwirtschaft oder der Erhaltung traditioneller Be­

siedlung dienen; andere Neubauten sind unabhängig vom Erschei­

nungsbild zielwidrig). Keine neuen Gebäude in ganz oder teilweise 

vermoorten Senken. Keine neuen Gebäude in Gebieten, die beson­

ders sensibel sind (für jede Moorlandschaft namentlich zu bezeich­

nen, Z.T. in den Beschreibungen, Referenzzielen und Moorlandschaf­

tendossiers bereits festgehalten). Neue Gebäude ausserhalb bestehen­

der Bauzonen, Weiler und Hofgruppen nur ausnahmsweise für spezi-
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elle Nutzungen und nur in jenen Gebieten, die in den Beschreibungen, 

Referenzzielen oder Moorlandschaftendossiers dafür bezeichnet wur­

den ("Streusiedlungsgebiete"). 

• Neue Wohn- und Landwirtschaftsbauten werden nur in den beste­

henden Weilern und Hofgruppen realisiert (siehe Karte). Neu-, Um­

und Erweiterungsbauten fügen sich in Form, Farbe, Grösse etc. gut in 

die bestehende Bausubstanz ein (Grundsätze und Beispiele siehe ... ). 

• Neue Gebäude werden im Gebiet xy nur erstellt, wenn sie der bis­

herigen angepassten landwirtschaftlichen Nutzung dienen. Ferienhäu­

ser sind ausdrücklich nicht zulässig. 

• Das Gebiet xy bleibt wie 1996 frei von Anlagen und Bauten. 

Erhaltung der Vorkommen geschützter und gefahrdeter TIer- und 
POanzenarten 
Erhalten und Vergrössern eines jeden Vorkommens einer gesamt­

schweizerisch gefährdeten, stark oder vorn Aussterben bedrohten Art 

sowie aller endemischer Arten. 

• Die Bestände der folgenden Arten nehmen nicht ab ... (es folgt 

eine Liste mit Arten und ihren aktuellen Beständen). 

• Der Bestand des Drosselrohrsängers nimmt bis 2005 auf 10 Brut­

paare zu. 

Nachhaltige, schutzzielverträgliche landwirtschaftliche Nutzung 
Die landwirtschaftliche Nutzung muss nachhaltig sein und darf die 

wertvollen Gegebenheiten in einer Moorlandschaft auch dann nicht 

zerstören, wenn es sich um eine "bisherige landwirtschaftliche Nut­

zung" handelt. Eine Intensivierung ist nur zulässig, wenn sie keine 

wertvollen Gegebenheiten in einer Moorlandschaft beeinträchtigt. 

• Die für Moorlandschaften der Region xy typische, extensive Nut­

zung in Form von Streueschnitt bzw. extensiver Bestossung bleibt er­

halten. Neue Flurwege werden nur angelegt, wenn sie Voraussetzung 

dafür sind, dass die Mahd bzw. Beweidung im Gebiet xy in der bisheri­

gen angepassten Form beibehalten werden kann, und wenn gleichzei­

tig für alle Moore im Einzugsgebiet der Erschliessung langjährige 

(mindestens 10 Jahre) Bewirtschaftungsverträge abgeschlossen wor­

den sind (Bedingungen gemäss Liste ... ). 

• Im landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebiet xy nimmt bis 1999 

die Länge der Hecken um 100 m und jene der offenen Wasserläufe um 

50 m zu; die neuen Elemente verbinden die bestehenden, isolierten 

naturnahen Elemente. 

• Im Gebiet xy bleibt der Charakter der Wytweide-Landschaft er­

halten. 
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N:lchhaltigc, schutzzielverträgliche forstwirtsclmftliche Nutzung 
Die forstwirtschaftliehe Nu tzung muss nachhaltig sein und die Erfü l­

lung der Waldfunklionen dauernd und uneingeschränkt gewiihrle i­

sten. Dazu gehören in Moorlanclschaften insbesondere die Erhaltung 

der Lebensbedingungen für di e freilebende 1ie r- und Pflanzenwelt, 

der Schutz von Lebensräumen und die Erhaltung VOll Landschaften 

besonderer Eigentümlichkeit ode r Schönheit. 

• Ocr Anteil standortheimischer ßaumancn in den Wirtschaftswäl­

dem nimmt nich t ab; die Baumartenmischung der verjüngten Bestän­

de entspricht der potentiell natürlichen Vegetation. 
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REDAKTION 

Muster 1.2 
Die in diesem Kapitel unterbreiteten Muster sind als Vollzugshilfen Handbuch 

gedacht. Sie sollen den Anwender von den zeitraubenden Recherchen 

entlasten, die zur Abfassung von Vertrags- und Verordnungstexten 

nötig sind. 

Die vorgelegten Muster stellen formale und inhaltliche Gerüste von 

Verordnungs- und Vertragstexten dar. Sie entsprechen fachlich und 
rechtlich dem Stand der Erkenntnisse und stützen sich auf die Erfah­

rungen ab, die verschiedenenorts bereits mit den einzelnen Umset­

zungsinstrumenten gemacht wurden. Die vorliegenden Muster lassen 

jenen Freiraum zu, welcher bei der Anpassung an den jeweiligen Ein­

zelfall notwendig ist. 
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GÜNTHER GELPKE 

Muster-Schutzverordnung 
für Moorgebiete 

1 VORBEMERKUNG 

Sowohl der sogenannte "Rothenthunnartikel" in der Verfassung wie 

auch die Änderung des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimat­

schutz (NHG) vom 19. Juni 1987 verlangen den Schutz der Moore und 

Moorlandschaften. 

Die Kompetenz zur Festlegung von Objekten mit nationaler Bedeu­

tung liegt beim Bund. Der Vollzug zum Schutz dieser Gebiete hinge­

gen liegt bei den Kantonen. 

Für den folgenden Beitrag wurden mehrere kantonale Naturschutz­

Fachstellen befragt. Verschiedentlich werden im Text einzelne Kan­

tone als Beispiele aufgeführt. Die jeweilige Aufzählung erhebt keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit. 

Unter den befragten Kantonen hat Zürich seit den frühen 80-er 

Jahren im grossen Umfang Schutzverordnungen für 

Naturschutzgebiete von regionaler Bedeutung erlassen. Er verfügt 

diesbezüglich wohl über die meisten Erfahrungen. Das im 

vorliegenden Beitrag aufgeführte Beispiel lehnt sich daher weitgehend 

an den Zürcher Schutzverordnungstext an. 

1 

Was ist eine Schutzverordnung? 

Die Schutzverordnung legt die 
Ausdehnung eines Schutzgebietes 
sowie die Schutzziele fest. Ferner 
umschreibt sie verbindlich die zur 
Erreichung des Schutzzieles not­
wendigen Massnahmen und Ver­
bote. 
Eine Schutzverordnung kann für 
einzelne Flächen oder ein ganzes 
Gebiet, aber auch für mehrere 
Gebiete zusammen - etwa diejeni­
gen einer Gemeinde - Gültigkeit 
haben. Sie kann, je nach Aus­
gangslage, von Bund, Kantonen 
oder Gemeinden erlassen werden. 
Da der Vollzug des Moorschutzes 
in die Kompetenz der Kantone 
fällt, werden Verordnungen zum 
Schutz von Moorgebieten von 
nationaler Bedeutung wohl in der 
Regel von den Kantonsregierun­
gen erlassen werden. 
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2 SCHUTZVERORDNUNG UND PFLEGEVERTRÄGE 

ERGÄNZEN SICH 

Zum Schutz der Moore werden in den einzelnen Kantonen unter­

schiedliche Wege beschritten. 

Einige Kantone (etwa Bern, Luzern, Graubünden) sind daran gegan­

gen, Erhalt und sachgerechte Pflege der Moore mittels Pflegeverträ­

gen (Vereinbarungen auf "freiwilliger" Basis mit den Grundeigen­

tümern resp. Bewirtschaftern) zu regeln. Dank Pflegebeiträgen kann 

auf diese Weise in relativ kurzer Zeit mit verhältnismässig geringem 

Aufwand der sachgerechte Unterhalt eines Grossteils der Moorflä­

chen sichergestellt werden. Die raschen Erfolge dürfen jedoch nicht 

darüber hinwegtäuschen, dass in den Fällen, in denen keine Überein­

kunft erzielt wird, die Erhaltung und Pflege mit rechtlichen Mitteln 

durchgesetzt werden muss. Der Erlass von Verfügungen bzw. Verord­

nungen ist dadurch also kaum zu umgehen. 

Andere Kantone (etwa Schwyz, Luzern, Glarus, Zürich, Genf) sind an 

der Ausarbeitung von Schutzverordnungen für Moore von nationaler 

Bedeutung. Vorteil dieser Vorgehensweise ist eine klare rechtliche 

Situation und gleiche Behandlung sämtlicher Eigentümer und Bewirt­

schafter. Ihr Nachteil besteht darin, dass auch die Erhaltung unproble­

matischer Flächen recht schleppend geregelt wird. Es müssen Rekurse 

und rechtliche Streitigkeiten behandelt werden, wodurch die Schutz­

verordnung zu einem relativ schwerfälligen Instrument wird. In Kan­

tonen mit grossen und zahlreichen Mooren können der Erlass von 

Verordnungen und die Regelung der Bewirtschaftung für einzelne 

Gebiete Jahre beanspruchen. In der Zwischenzeit sind Beein­

trächtigungen zu befürchten. Glarus, Luzern, Freiburg und Waadt, 

eventuell auch Schwyz, werden daher, je nach Situation, beide Vorge­

hensweisen wählen. 

Die beiden Lösungswege stellen jedoch keine für sich allein stehenden 

Alternativen dar. Vielmehr ist die Regelung über Bewirtschaf­

tungsverträge in Kantonen mit zahlreichen und grossflächigen Moo­

ren als sinnvolle erste Massnahme für die Gewährleistung eines sach­

gerechten Unterhaltes und als Ergänzung zu den Schutzverordnungen 

zu betrachten. Es ist hierbei jedoch auf die Einheitlichkeit der Verträ­

ge zu achten, da viele Sonderregelungen den Erlass einer Schutzver­

ordnung zu einem späteren Zeitpunkt stark erschweren. 
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3 WO SOLLEN SCHUTZVERORDNUNGEN ERLASSEN 

WERDEN? 

Der Erlass von Schutzverordnungen ist dort vorzuziehen, wo der 

Moorschutz dadurch innert nützlicher Frist gewährleistet werden 

kann, somit in Regionen mit geringem Anteil an Moorflächen (z.B. 

weite Teile des Schweizerischen Mittellandes ). Ferner zum Schutz von 

Gebieten, die aufgrund der Empfindlichkeit oder Seltenheit ihrer Le­

bensgemeinschaften oder äusserer Faktoren besonders gefährdet sind, 

z.B: 

• Moorgebiete mit seltenen oder empfindlichen Pflanzengesellschaf­

ten (sämtliche Hochmoore, Übergangsmoore, grossflächige Klein­

seggen- und Kopfbinsenrieder, grossflächige Pfeifengraswiesen 

sowie Vorkommen seltener und stark bedrohter Tier- und Pflan­

zenarten). 

• Gebiete mit einem starken Gefälle der Bewirtschaftungsintensität 

zwischen Moor und umgebendem Landwirtschaftsland (z.B. Moore 

in Ackerbaugebieten). 

• Moorgebiete, in denen Beeinträchtigungen durch Uneinsichtige 

abzusehen sind oder bereits stattgefunden haben. 

• Schliesslich geht die Schutzverordnung über die Festlegung der 

landwirtschaftlichen Nutzung hinaus. Moore, in denen Beeinträch­

tigungen nicht durch Eigentümer bzw. Bewirtschafter, sondern 

durch Dritte zu befürchten sind (u.a. durch intensiven Erholungs­

betrieb, forstwirtschaftliche oder touristische Nutzungen), sollen 

ebenfalls über die Schutzverordnung geschützt werden. 
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4 VORGEHEN BEIM ERLASS EINER SCHUTZ· 

VERORDNUNG 

4.1 Vorsorgliche Schutzanordnungen 

Leider haben bevorstehende Schutzverordnungen immer wieder ein­

zelne Grundeigentümer dazu provoziert, mit der Zerstörung der 

Schutzobjekte vermeintlich vollendete Tatsachen zu schaffen. Um der­

artigen, für alle Parteien aufreibenden Vorfällen vorzubeugen, können 

vorsorgliche Schutzmassnahmen getroffen werden. Angezeigt sind sol­

che Massnahmen auf alle Fälle dort, wo vorsätzliche Beein­

trächtigungen des Feuchtgebietes Anlass zur Ausarbeitung einer 

Schutzverordnung sind. 

Ein Planungsinstrument, das künftige Schutzgebiete vor Beeinträchti­

gungen bis zur definitiven Unterschutzstellung bewahrt, ist die Pla­

nungszone gemäss Art. 27 des Bundesgesetzes über die Raumplanung 

(RPG) vom 22. Juni 1979. Diese erlaubt mit einem Veränderungsver­

bot von bis zu fünf Jahren eine in der Regel ausreichende Frist zur 

Ausarbeitung der Schutzverordnung. Bei der Umsetzung des Moor­

schutzes machen etwa die Kantone Schwyz, Zug und Waadt von der 

Planungszone Gebrauch. 

Auch die Gesetzgebungen einzelner Kantone enthalten ähnliche In­

strumente. So kennt z.B. das Planungs- und Baugesetz (PBG) des 

Kantons Zürich vom 7. 9. 1975 das Mittel der Inventareröffnung als 

vorsorgliche Schutzmassnahme (Art. 209 PBG). Dieses bewirkt ein 

einjähriges Veränderungsverbot. Innert Jahresfrist muss dann mit 

einer Schutzverordnung eine dauernde Anordnung getroffen werden. 

Im Kanton Waadt sind, gestützt auf das kantonale Raumplanungsge­

setz, die drei Moorlandschaften von nationaler Bedeutung Les Mos­

ses, Les Grangettes und das Vallee de Joux mit einem Veränderungs­

verbot belegt worden, um allfälligen Eingriffen vorzubeugen. 

4.2 Ergänzung der Grundlagen 

Vor der Abgrenzung des Schutzgebietes ist es zweckmässig, beste­

hende Inventare, Artenlisten und andere Angaben über das Gebiet zu 

sichten, zusammenzustellen und allenfalls zu ergänzen. 

Hoch- wie Flachmoor-Inventar sind im Massstab 1:25'000 erfasst und 

dargestellt. Beim Flachmoor-Inventar wurden die Vegetationseinhei-
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ten nicht auskartiert, sondern lediglich in Prozenten pro Objekt ange­

geben. Soweit im verwendeten Massstab noch darstellbar, wurden nur 

die Moorflächen selbst abgegrenzt. Schmale Anhängsel, von grösseren 

Mooren abgetrennte kleine Flächen, Pufferzonen oder stark ver­

buschte Riedflächen etc. wurden bei der Kartierung nicht erfasst. Auf­

grund der engen Definition der zu kartierenden Moore blieben auch 

an das Moor angrenzende oder von diesem eingeschlossene andere 

wertvolle Lebensräume (z.B. Bruchwälder und Magerwiesen) un­

berücksichtigt. Nicht selten jedoch sind gerade Mosaike verschiedener 

Lebensräume Voraussetzung für das Überleben von Arten (etwa offe­

ne, ungestörte Wasserflächen mit grossen Schilfröhrichten für zahlrei­

che Wasservögel, reich strukturierte Wälder im Mosaik mit Moor­

flächen für Auerwild etc.), wobei die nicht erfassten Lebensräume 

einen ebenso hohen Wert aufweisen können wie die Moorflächen 

selbst. 

Für die Erarbeitung einer Schutzverordnung ist daher eine parzellen­

scharfe Abgrenzung der einzelnen Schutzzonen wie auch des gesam­

ten Schutzgebietes im Feld unerlässlich. Hierzu sollten die Plangrund­

lagen möglichst grosse Massstäbe (1:1'000 bis 1:5'(00) aufweisen und 

die Parzellengrenzen enthalten. 

Im Zusammenhang mit der UnterschutzsteIlung sind die betroffenen 

Eigentümer zu benachrichtigen. Es ist deshalb sinnvoll, wenn diese 

bereits zu Beginn der Bearbeitung erhoben werden. Sofern das Land 

nicht von den Eigentümern selbst genutzt wird, müssen für die Rege­

lung der Bewirtschaftung auch die Bewirtschafter erfasst werden. 

4.3 Festlegung der Schutzzonen 

In vielen Fällen wird es ausreichend sein, zwei Arten von Zonen zu 

unterscheiden: eine Naturschutzzone und eine Pufferzone (im Kanton 

Zürich wird hierfür der Begriff der Naturschutzumgebungszone ver­

wendet). 

4.3.1 Naturschutzzone und RückführungsOächen innerhalb 

derselben 

Die Naturschutzzone umfasst die wertvollen Lebensgemeinschaften, 

im Minimum also das in den Inventaren bezeichnete Gebiet. Sie soll 

daneben auch die von den Inventaren nicht erfassten, jedoch wertvol­

len Lebensräume im Umfeld des Moores umfassen. 
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Flach- wie Hochmoorkartierung zeigten, dass viele der erfassten 

Moorflächen Beeinträchtigungen verschiedenster Art aufweisen. 

Zahlreiche dieser Beeinträchtigungen müssen zur Erreichung des 

Schutzzieles wieder rückgängig gemacht werden, was in vielen Fällen 

mittels einmaliger Massnahmen zu erreichen ist (Entbuschungen, 

Aufhebung von Wegen, Pfaden, Entwässerungsgräben etc.). Da die 

entsprechenden Flächen nach Durchführung der Massnahmen wieder 

der für die Zone bestimmten Bewirtschaftung zugeführt werden kön­

nen, ist eine besondere Erwähnung in der Schutzverordnung nicht 

notwendig. Die zu treffenden Massnahmen können in einem separa­

ten Pflegeplan vermerkt werden. 

Für die Schutzverordnung von Belang sind jedoch Flächen, die nur 

über eine längere Zeitspanne rückgeführt werden können und in die­

ser Zeit von den Schutzbestimmungen abweichende Pflegemassnah­

men benötigen. In der Regel sind dies intensivierte Flächen, die erst 

wieder extensiviert werden müssen. 

Es ist zweckmässig, die Rückführungsflächen im Plan zur Schutzver­

ordnung speziell zu kennzeichnen oder aber als eigenen Typ der 

Naturschutzzone auszuweisen. 

4.3.2 Pufferzonen 
Nebst der Naturschutzzone sind in der Regel Pufferzonen festzulegen. 

Sie haben die Funktion, die Naturschutzzone vor Beeinträchtigungen, 

insbesondere vor Eintrag von Düngemitteln, zu schützen (vgl. hierzu 

Art. 3 und 5 der HMV). Ferner dienen sie Arten der Übergangszonen 

als Lebensraum und bilden dadurch nicht selten eine artenreiche 

Zone zwischen Moor und umliegendem, intensiv genutztem Landwirt­

schaftsgebiet. 

Je stärker das Gefälle der Bewirtschaftungsintensität zwischen Moor 

und angrenzendem Landwirtschaftsland, desto grösser müssen in der 

Regel die Pufferzonen ausgeschieden werden (vgL hierzu MARTI et 

aL,1993). 

Bei der Abgrenzung der Pufferzonen sind auch Kriterien der Bewirt­

schaftung zu berücksichtigen, indem natürliche oder künstliche Be­

wirtschaftungsgrenzen übernommen werden (Böschungen, Wege, 

Parzellengrenzen etc.). Aufgrund der Bewirtschaftbarkeit und höhe­

rer Beiträge kann es auch im Interesse des Bewirtschafters liegen, die 

Pufferzone grösser festzulegen, als aus Sicht des Moorschutzes unbe­

dingt notwendig. 
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Der Definition gemäss wird die Pufferzone extensiver als das angren­

zende Landwirtschaftsgebiet, jedoch intensiver als die Naturschutz­

zone bewirtschaftet. Somit sind Acker- und intensiver Futterbau in 

der Pufferzone ausgeschlossen. Je nach Nährstoffempfindlichkeit der 

angrenzenden Moorflächen sind aber unterschiedliche Intensitätsgra­

de der Bewirtschaftung von Pufferzonen denkbar. Die bisher im Kan­

ton Zürich praktizierte Abstufung (keine Dünger - keine Flüssigdün­

ger oder Klärschlamm, Mist und Kunstdünger jedoch erlaubt - kein 

Klärschlamm) hat sich allerdings nicht bewährt. In der Vielzahl der 

Fälle wird heute die Pufferzone ohne jegliche Düngergaben festgelegt. 

Neu soll aber - insbesondere in höheren Lagen des Kantons, in denen 

vorwiegend Futterbau betrieben wird - eine Pufferzone zur Anwen­

dung kommen, die das Ausbringen von gut verrottetem Stallmist ohne 

Zugaben gestattet. Auch der Kanton Glarus sieht eine Zone mit 

erlaubter Mistdüngung vor, kennt aber im Gegensatz zu Zürich eine 

Beschränkung auf eine einmalige jährliche Gabe von bis zu 12 Tonnen 

pro ha. Dies entspricht rund 15 m3
• 

Gemäss den für diese Arbeit durchgeführten Befragungen bestehen 

noch kaum Erfahrungen mit Pufferzonen mit erlaubter MistdÜllgung. 

Nach Ansicht von Futterbauexperten ist diese vertretbar. Für diese 

Ansicht spricht auch, dass die Mistgabe im Randbereich von Mooren 

häufig der traditionellen Bewirtschaftung entspricht, ohne dass eine 

Beeinträchtigung der Gebiete festzustellen ist. 

Im allgemeinen ist jedoch in Pufferzonen auf die Düngung zu ver­

zichten. Sie soll nur in den äusseren Bereichen mehrstufiger Puffer­

zonen möglich sein (vgl. Band 2, Beitrag 1.1.2, Ziffer 2.3). 

Das Schnittregime ist wesentlich einfacher zu überprüfen als die Ein­

haltung von Düngevorschriften. Deshalb ist es sinnvoll, in der Puffer­

zone ein der Fruchtbarkeit des Bodens angepasstes Schnittregime 

festzulegen. Wurde die Pufferzone vor Erlass der Schutzverordnung 
intensiv genutzt, müssen allenfalls Vereinbarungen getroffen werden, 

die in den ersten Jahren einen häufigeren Schnitt vorsehen, bis die 

Zone entsprechend extensiviert ist. 

4.3.3 Weitere Zonen 
Der Kanton Zürich kennt nebst den genannten noch eine Reihe 

weiterer Schutzzonen, die in manchen Fällen bei der Umsetzung des 

Moorschutzes sinnvoll und notwendig sein werden, z.B.: 

• Landschaftsschutzzonen im Zusammenhang mit Moorlandschaften 

von nationaler Bedeutung, 
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Der Pufferzone dürfen grundsätz­
lich weniger Nährstoffe zugeführt 
werden, als ihr die Grasnutzung 
entzieht. Da mit zunehmender 
Höhe die Produktivität eines 
Pflanzenbestandes abnimmt, muss 
die maximal zulässige Mistgabe 
entsprechend reduziert werden. 
Die genannten 12 t/ha sind in der 
Hügelzone durchaus vertretbar, 
entsprechen aber auf 1800 meiner 
sehr intensiven Düngung, die mit 
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• Waldschutzzonen in Gebieten mit grösseren Bruchwäldern oder 
anderen wertvollen Waldgesellschaften, 

• See- und Uferschutzzonen bei Verlandungsmooren an Seen, 

• Erholungszonen in Gebieten mit intensiver Erholungsnutzung. 

Im Rahmen dieser allgemein gehaltenen Muster-Schutzverordnung 

seien diese Zonen an dieser Stelle aber nur erwähnt, ohne dass näher 

darauf eingegangen wird. 

4.4 Vernehmlassung und Öffentlichkeitsarbeit 

Eine Schutzverordnung berührt die Tätigkeitsbereiche verschiedener 

Ämter. Vorgängig zum Erlass soll daher eine Vernehmlassung bei den 

betroffenen Amtsstellen durchgeführt werden. In der Regel sind dies 

die Ämter, denen folgende Tätigkeitsbereiche unterstellt sind: 

• regionale und kantonale Planung 

• Forstwesen 
• Landwirtschaft, Meliorations- und Vermessungswesen 

• Fischerei und Jagd 
• Gewässerschutz und Wasserbau 

• Verwaltung der Gemeinde, auf deren Gebiet das betreffende 
Schutzobjekt liegt. 

Gestützt auf Art. 17 Abs. 1 der Verordnung über den Natur- und 

Heimatschutz (NHV) ist das BUWAL in jedem Falle anzuhören, 

sofern es sich um Biotope von nationaler Bedeutung handelt. Ferner 

ist es zweckmässig, kommunale und kantonale Naturschutzorganisa­

tionen zur Vernehmlassung zu begrüssen. 

Staatlich verordnete Massnahmen stossen häufig auf grossen Wider­

stand, was sich beim Erreichen des Schutzzieles kontraproduktiv 

auswirken kann. Dies umso mehr, wenn sie für den Betroffenen kaum 

praktikabel sind, was bei der Abgrenzung von Pufferzonen bisweilen 

geschehen kann. Den Grundeigentümern sollte deshalb frühzeitig 

rechtliches Gehör gewährt werden. Dies hat auch den Vorteil, dass bei 

der Festlegung der Zonen verhandelt werden kann. So kann es, je 

nach Entschädigungspraxis, für einen Landwirt von Vorteil sein, wenn 

sein Land statt der Naturschutzumgebungszone, als Renaturie­

rungsfläche der Naturschutzzone zugeteilt wird. Oder ein Landwirt 

möchte in der Pufferzone Mist ausbringen können, ist dafür jedoch 

bereit, eine grössere Fläche entsprechend extensiv zu bewirtschaften. 
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Je nach Zahl der betroffenen Bewirtschafter kann die Einleitung der 

Verhandlungsrunde mit einer Orientierungsversammlung oder einer 

schriftlichen Orientierung erfolgen. Hierbei sollen die betroffenen 

Eigentümer ZtIm Verordnungsentwurf Stellung nehmen und falls not­

wendig bei einer Begehung im Feld ihre Anliegen vorbringen können. 
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5 MUSTER-SCHUTZVERORDNUNG 

5.1 Gebietsbeschreibung 

Als Beispiel wird nachfolgend die Schutzverordnung für ein fiktives 

Moor von nationaler Bedeutung angeführt. Das Moor (vgl. Abb. 1) 

liegt in einer Senke und wird in Nord-Süd-Richtung von einem stark 

mäandrierenden Bach durchflossen. Westlich des Baches befinden 

sich von Flachmoor umschlossene Hochmoorbereiche, in welchen 

kein Torf mehr gestochen wird. Ferner liegt ein kleiner Moorsee im 

Gebiet. Das Moor weist neben den Hochmoorflächen saure und 

basische Kleinseggenrieder auf. In den Randbereichen dominieren 

Hochstaudenfluren. Einzelne Parzellen des Moores liegen brach und 

beginnen zu verbuschen. Östlich des Baches wurde in jüngerer Zeit 

eine grössere Parzelle intensiviert, die zwar vereinzelt noch moortypi­

sche Pflanzen aufweist, jedoch aufgrund der vorherrschenden Vegeta­

tion nicht mehr als Flachmoor kartiert wurde. Nordwestlich wird das 

Gebiet durch einen Abhang mit einem artenreichen Halbtrockenra­

sen begrenzt, wie er in der Region nur noch vereinzelt anzutreffen ist. 

Am südlichen, tiefer liegenden Ende wurden vor längerer Zeit grösse-
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re Flächen drainiert und in der Folge als Intensivwiesen genutzt. Der 

Bach fliesst dort jedoch noch in seinem ursprünglichen, stark mäan­

drierenden Bett und weist schöne Bachgehölze auf. 

5.2 Schutzverordnungsplan 

Das Gebiet wurde in verschiedene Zonen unterteilt und abgegrenzt 

(vgl. Abb. 2). Neben den natürlichen Gegebenheiten spielten hierbei 

folgende Überlegungen und Umstände eine Rolle: 

• Parzelle 5010: 
Die intensiv genutzte Parzelle schiebt sich wie ein Keil in das 

umliegende Moorgebiet. Um die unten angrenzende Parzelle 5011 

und den Bach wirksam vor Düngeeinflüssen schützen zu können, 

müsste mehr als die Hälfte der Parzelle zumindest der Pufferzone 

zugeteilt werden. Die intensive Nutzung des verbleibenden Rests 

wäre danach nicht mehr wirtschaftlich und die Renaturierung 

schon allein aus diesem Grunde sinnvoll. Da die Intensivierung erst 

nach 1983 erfolgt ist, wurde entsprechend dem Rothenthurm- Arti­

kel die gesamte Parzelle als Renaturierungsfläche der Natur­

schutzzone zugeteilt. 

• Parzelle 5012: 
Die Parzelle befindet sich im Besitz der Gemeinde. Infolge der vor 

Jahrzehnten erfolgten Entwässerung ist der Torfboden zusammen­

gesackt und neigt in starkem Masse zu Vernässung. Die intensive 

Bewirtschaftung ist infolge der Gefahr der oberflächlichen 

Abschwemmung und Auswaschung von Nährstoffen durch die 

Drainage problematisch. Die Gemeinde hat sich damit einverstan­

den erklärt, die Parzelle als Renaturierungsfläche der Naturschutz­

zone zuzuweisen. 

• Parzelle 5015: 
Der Verordnungsentwurf sah hier in geringerer Breite eine 

Pufferzone IIA ohne jegliche Düngung vor. Der Bewirtschafter 

konnte jedoch glaubhaft versichern, dass die Parzelle seit langem 

gemistet wird, ohne dass das Moor beeinträchtigt wurde. In der Tat 

weist die angrenzende Parzelle 5011 keinen Hochstaudensaum im 

Randbereich auf. Um über genügend Fläche zu verfügen, den 

anfallenden Stallmist auszubringen, zog es der Kleinbauer vor, die 

gesamte Parzelle der Pufferzone HB zuteilen zu lassen. Der 

Randbereich von Parzelle 5011 soll in den kommenden Jahren auf 

allfällige Vegetationsveränderungen hin beobachtet werden. 

11 

1.2.1 

2 
HAND 
BUCH 

MOOR­
SCHUTZ 

IN DER 
SCHWEIZ 



• Parzelle 5020: 
Die Parzelle weist einen grossflächigen, artenreichen und wertvol­

len Halbtrockenrasen auf, wie sie in der Region selten geworden 

sind. Dieser wurde daher der Naturschutzzone zugeteilt und die zu 

seiner Erhaltung notwendige Pufferzone ausgeschieden. 

5.3 Verordnungstext 

Entsprechend den kantonalen Verhältnissen (Recht, zuständige Be­

hörden) is~ die Musterschutzverordnung auf die jeweiligen Verhält­

nisse anzupassen. Der Verordnungstext sollte jedoch mit geringfügi­

gen Änderungen auf viele Schweizer Moore übertragbar sein. Dabei 

sind die folgenden Anmerkungen zu beachten: 

5.3.1 Vorspann 

Für die Vernehmlassung bei Eigentümern und Behörden empfiehlt es 

sich, in einem kurzen Vorspann das Gebiet zu umschreiben, seine Be­

sonderheiten aufzuführen und dadurch die vorgesehenen Schutzmass­

nahmen zu begründen. Es kann dabei kurz auf die Lage des Schutzge­

bietes, seine geologische Entstehung, seine Geschichte, seine kultu­

relle und naturkundliche Bedeutung, die vorkommenden Pflanzenge­

meinschaften, die Vorkommen seltener oder geschützter Tier- und 

Pflanzenarten etc. eingegangen werden. Da der Vorspann natürlich 

für jedes Gebiet anders lautet, wurde darauf verzichtet, einen solchen 

für das Beispiel zu schreiben. 

5.3.2 Anmerkungen zu einzelnen Punkten 

Die in der Verordnung unter Ziffer 4 aufgezählten Verbote sowie 

unter Ziffer 5 genannten Pflegerichtlinien sind auf das vorliegende 

Beispiel zugeschnitten. Ein Grossteil davon hat jedoch für die meisten 

Schutzgebiete Gültigkeit. Bei Ausarbeitung einer Schutzverordnung 

müssen die Aufzählungen durchgegangen werden und einzelne Punk­

te entsprechend dem Schutzgebiet ergänzt, abgeändert oder weggelas­

sen werden. Beispielsweise sind Badeverbot, Nutzungsrichtlinien für 

Trockenwiesen oder Hochmoore natürlich wegzulassen, wenn Bade­

gewässer resp. die entsprechenden Lebensräume gar nicht vorkom­

men. Oder befindet sich eine alte Badeanstalt in einem Schutzgebiet, 

deren Fortbestehen nicht dem Schutzziel zuwiderläuft, ist das Bade­

verbot entsprechend zu modifizieren. 
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5.3.3 Jagd und Fischerei 

Jagd und Fischerei unterliegen eidgenössischen und kantonalen Be­

stimmungen. Grundsätzlich sollten kleinere Gebiete weder bejagt 

noch befischt werden. In grossen Gebieten, insbesondere in Moor­

landschaften, oder an grossen Gewässern sind jedoch mit dem Schutz­

ziel zu vereinbarende Regelungen von Jagd und Fischerei zu prüfen. 

Mögliche Varianten für die Verbote unter Ziffer 4.1 der Verordnung 

sind: 

• das Fischen ausserhalb der bezeichneten Stellen 

• die Jagd auf Federwild 
• das Töten, Verletzen, Fangen oder Stören von wildlebenden Tie­

ren, ausgenommen im Rahmen der bewilligten Jagd und Fischerei. 

5.3.4 Beweidung 

Flach- und in noch stärkerem Masse Hochmoore sind empfindlich auf 

Viehtritt. Da sie aber praktisch keinen Futterwert besitzen, eignen sie 

sich ohnehin nicht als Viehweiden. Sie sind daher grundsätzlich nicht 

zu beweiden. In moorreichen Gebieten höherer Lagen mit weiten ex­

tensiven Triftweiden (grossflächige Extensivweide, in der das Vieh 

über längere Zeit umherzieht), insbesondere auf Alpen, kann jedoch 

ein Beweidungsverbot problematisch sein. Häufig sind hier Flach­

moore und Weidewiesen mosaikartig miteinander verzahnt und die 

Auszäunung der Moore kaum zu bewerkstelligen. Da jedoch das Vieh 

die futterarmen Moore weitgehend meidet, solange genügend Futter 

auf den übrigen Flächen vorhanden ist, weicht es in der Regel erst bei 

Übernutzung der Weiden in die Moorflächen aus. Mit einer auf die 

Weideflächen (ohne Moore) ausgerichteten Bestossung können trotz 

Beweidung Schäden an Mooren weitgehend vermieden werden, ohne 

dass alle Moorflächen ausgezäunt werden müssen. In höheren Lagen 

kann es daher sinnvoll sein, anstelle eines Beweidungsverbotes den 

Moorschutz über eine Regelung der Bestossung anzugehen. Die aus­

gezäunten Bereiche beschränken sich dann vor allem auf Hochmoor­

flächen. 

5.3.5 Schnittzeitpunkt und Schnitthäufigkeit 

Die in den Pufferzonen zu wählenden Schnitthäufigkeiten und 

Schnittzeitpunkte sind von der Höhenlage sowie der natürlichen 

Bodenfruchtbarkeit abhängig und müssen jeweils entsprechend ausge­

richtet werden. In der Regel ist als frühester Schnittermin der 1. Sep­

tember anzustreben. Ausnahmen sind möglich, wenn dadurch der 

charakteristische Pflanzenbestand nicht beeinträchtigt wird. 
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SCHUTZ DES MUSTERMOOSES 

Schutzgebiet von nationaler Bedeutung in Beispie1swil 

(vom 4. Dezember 1991) 

Beschreibung des Schutzgebietes (vgl. Vorspann, Ziffer 5.3.1) ... 

Um den biologischen und landschaftlichen Wert dieses Objektes 

umfassend zu erhalten, ist der Erlass einer Schutzverordnung, 

welche Schutz und Pflegemassnahmen festlegt, notwendig. 

Das Baudepartement, ... 

gestützt auf Art. 18ff des Bundesgesetzes über den Natur- und Hei­

matschutz (NHG) xx des kantonalen Planungs- und Baugesetzes 

sowie xyf des kantonalen Natur- und Heimatschutzgesetzes, erlässt 

folgende 
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VERORDNUNG: 

1. Das Mustermoos wird unter Naturschutz gestellt. 

2. Das Schutzgebiet wird in folgende Zonen gegliedert: 

Zone I Naturschutzzone 

Zone IR Naturschutzzone, Rückführungsfläche 

Zone HA Pufferzone A 

Zone IIB Pufferzone B 

Die Lage sowie Grenzen und Zonen des Schutzgebietes sind aus 

dem Übersichtsplan Mst. 1:5'000 ersichtlich, welcher Bestandteil 

dieser Verordnung ist. 

Schutzobjekt 

Schutzzonen 

3. Schutzziel ist die umfassende und ungeschmälerte Erhaltung des Schutzziel 

Schutzobjektes als Lebensraum seltener und geschützter TIer- und 

Pflanzenarten und - gemeinschaften sowie als wesentliches Element 

der Landschaft und als Zeuge früherer Bewirtschaftungsformen. 

Zonen I und IR: Naturschutzzonen Zonen I und IR 

Die Naturschutzzone dient der Erhaltung der schutzwürdigen 

Gebiete als Lebensraum seltener und gefährdeter Tier- und Pflan-

zenarten und -gemeinschaften sowie dem Schutz der Landschaft. 

Die Rückführungsflächen dienen der Wiederherstellung beeinträch-

tigter Gebiete innerhalb der Naturschutzzone. 

Zone IIA und IIB: Pufferzonen 

Die Pufferzonen dienen der Sicherung der Naturschutzzone vor un­

erwünschten Einwirkungen sowie dem Schutz der Landschaft und 

der Erhaltung des Lebensraumes für gefährdete Arten der 

Übergangsgebiete zwischen intensiv genutzter Umgebung und der 

Naturschutzzone. 

Zonen HA und IIB 

4. In den Schutzzonen I und 11 sind alle Tätigkeiten, Vorkehren und Schutzanordnungen 

Einrichtungen verboten, welche mit dem Schutzziel unvereinbar Zonen I und H 

sind, namentlich Tiere und Pflanzen beeinträchtigen oder die 

Beschaffenheit des Bodens oder andere natürliche Verhältnisse 
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nachteilig verändern können, ferner solche, die im Landschaftsbild 

störend in Erscheinung treten. 

Insbesondere sind verboten: 

4.1 In der Naturschutzzone und den Rückführungsflächen 

- das Errichten von Bauten und Anlagen aller Art 

- Gelände- und Bodenveränderungen sowie Ablagerungen aller 

Art 

- das Bewässern und Entwässern sowie das Einleiten von Abwäs-

sern 

- das Düngen und das Verwenden von Giftstoffen 

- andere Nutzung als zur Erhaltung nötig 

- das Weidenlassen 

- das Aufforsten oder Anlegen von Baumbeständen 

- das Beseitigen von Hecken, markanten Bäumen und Sträuchern 

sowie Baumgruppen 

- das Ansiedeln von standartfremden Tieren und Pflanzen 

- das Pflücken, Ausgraben oder Zerstören von wildwachsenden 

Pflanzen und Pilzen 

- das Töten, Verletzen, Fangen oder Stören von wildlebenden 

Tieren 

- das Sammeln oder Beeinträchtigen von Eiern, Larven, Puppen, 

Nestern oder Brutstätten wildlebender Tiere 

- die Ausübung der Jagd und Fischerei 

- das Anfachen von Feuer, das Lagern, Zelten, Kampieren sowie 

das Überlassen von Standplätzen dafür 

- das Fahren und Reiten abseits von Strassen und Wegen 

- das Laufenlassen von Hunden (Leinenzwang) 

- das Betreten, ausser auf markierten Wegen 

- das Baden 

- das Befahren der Wasserflächen mit Schwimmkörpern aller Art 

sowie das Stationieren derselben. 

4.2 In der Pufferzone HA 

- das Errichten von Bauten und Anlagen aller Art 

- Gelände- und Bodenveränderungen sowie Ablagerungen aller 

Art 

- das Bewässern und Entwässern sowie das Einleiten von Abwäs­

sern 

- das Düngen und das Verwenden von Giftstoffen 

- andere Nutzung als Streue- oder Dauerwiese 
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- das Weidenlassen 

- das Aufforsten oder Anlegen von Baumbeständen 

- das Beseitigen von Hecken, markanten Bäumen und Sträuchern 

sowie Baumgruppen 

- das Ansiedeln von standortfremden Tieren und Pflanzen 

- das Pflücken, Ausgraben oder Zerstören von Pilzen 

- das Töten, Verletzen, Fangen oder Stören von wildlebenden 

Tieren 

- das Sammeln oder Beeinträchtigen von Eiern, Larven, Puppen, 

Nestern oder Brutstätten wildlebender Tiere 

- die Ausübung der Jagd 

- das Anfachen von Feuer, das Lagern, Zelten, Kampieren sowie 

das Überlassen von Standplätzen dafür 

- das Fahren und Reiten abseits von Strassen und Wegen 

- das Laufenlassen von Hunden (Leinenzwang) 

4.3 In der Pufferzone IIB 

- das Errichten von Bauten und Anlagen aller Art 

- Gelände- und Bodenveränderungen sowie Ablagerungen aller 

Art 

- das Bewässern und Entwässern sowie das Einleiten von Abwäs-

sern 

- das Düngen, ausgenommen ein einmaliges Düngen pro Jahr mit 

gut verrottetem Mist ohne Zusätze bis zu 12 Tonnen/ha 

(15 m3fha) 

- das Verwenden von Giftstoffen 

- andere Nutzung als Weide, Streue- oder Dauerwiese 

- das Aufforsten oder Anlegen von Baumbeständen 

- das Beseitigen von Hecken, markanten Bäumen und Sträuchern 

sowie Baumgruppen 

- das Ansiedeln von standortfremden Tieren und Pflanzen 

- das Pflücken, Ausgraben oder Zerstören von Pilzen 

- das Töten, Verletzen, Fangen oder Stören von wildlebenden 

Tieren 

- das Sammeln oder Beeinträchtigen von Eiern, Larven, Puppen, 

Nestern oder Brutstätten wildlebender Tiere 

- die Ausübung der Jagd 

- das Anfachen von Feuer, das Lagern, Zelten, Kampieren sowie 

das Überlassen von Standplätzen dafür 

- das Fahren und Reiten abseits von Strassen und Wegen 

- das Laufenlassen von Hunden (Leinenzwang) 
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5. Das Naturschutzgebiet ist fachgerecht zu unterhalten und zu 

pflegen. Sämtliche Pflege- und Unterhaltsarbeiten haben sich nach 

dem Schutzziel zu richten. Die dafür erforderlichen Massnahmen 

sind von den Verboten gemäss Ziffer 4 ausgenommen. Sie werden, 

soweit erforderlich, in einem Pflegeplan festgelegt. 

Übersteigen die Anordnungen in unzumutbarer Weise die allgemei­

ne Pflicht des Eigentümers, sein Grundstück zu unterhalten, so ist 

die Betreuung durch das anordnende Gemeinwesen zu übernehmen 

und vom Grundeigentümer zu dulden. 

Grundsätzlich sind folgende Unterhaltsarbeiten auszuführen: 

5.1 Hoch- und Übergangsmoore sind jeglicher Nutzung entzogen. 

5.2 Die Flachmoore sind jährlich ab 1. September zu mähen, und 

die Streue ist zu entfernen. 

5.3 Trockenwiesen sind ab 1. Juli zu mähen. Das Schnittgut ist weg­

zuführen. 

5.4 In den Rückführungsflächen ist das Schnittregime entsprechend 

der Vegetationsentwicklung schrittweise zu senken. Es wird in 

einem Pflegevertrag festgelegt. Spätestens ab 2001 werden die 

Rückführungsflächen als Flachmoore bewirtschaftet. 

5.5 In den Pufferzonen ist die Vegetation - sofern nicht durch 

Beweidung genutzt - jährlich ab 1. Juni mindestens einmal, 

höchstens jedoch dreimal, zu mähen und das Schnittgut 

wegzuführen. 

5.6 Hecken und Waldränder sind periodisch selektiv und ab­

schnittsweise zu verjüngen. 

6. Wenn besondere Verhältnisse, insbesondere das wissenschaftli-

Pflege, Unterhalt 

che Interesse, es erfordern, kann das Baudepartement unter sichem- Ausnahmeregelung 

den Bedingungen Ausnahmen von diesen Vorschriften gestatten. 
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7. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden gemäss Strafbestimmung 

Art. 24. ff NHG und yyf des kantonalen Planungs- und Baugesetzes 

geahndet. 

8. Diese Verordnung tritt sofort in Kraft. Inkrafttreten 

9. Gegen die~e Verordnung kann innert 20 Tagen ab Veräffentli- Rechtsmittel 

cbung schriftlich begrilndeter Rekurs beim Regierungsrat einge-
reicht werden. Allfälligen Rekur en wird die aufschiebende Wir-

kung entzogen. 

10. Diese Verordnung wird im Amtsblatt publiziert. Publikation 

Mitteilung unter Planbeilage an die Grundeigentümer gemäs Liste Mitteilwlg 

(Ein chreiben mit Rückschein) den Gemeinderat von ......... die 
Planungsgruppe ........ , das Ober forstamt das Kreisforstamt ... das 

Meliorations- und Vermes ungsamt die Fi cherei- und Jagdverwal­

tung das Amt fUr Gewässerschutz und Wasserbau, das Amt für 
Raumplanung sowie an das Departementssekretariat. 
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ARBEITSGRUPPE "STANDARD 
BEWIRTSCHAFTUNGSVERTRÄGE" 

Muster-Bewirtschaftungs­
vertrag für Moore 

1 EINLEITUNG 

1.1 Ausgangslage 

Das Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG) und die 

vom Volk angenommene "Rothenthurm-Initiative" (Art. 24 sexies 

Abs. 5 BV), die Verordnung über den Natur- und Heimatschutz 

(NHV), die Hochmoorverordnung (HMV) und die noch zu erlassen­

de Flachmoorverordnung (FMV-Entwurf) verpflichten die Kantone 

zum Schutz der Moore von nationaler, regionaler und lokaler Bedeu­

tung. 

Der Bund unterstützt die Kantone, indem er den Vollzug und die 

Schutz- und Unterhaltsmassnahmen zu einem hohen Teil subventio­

niert sowie fachliche Unterstützung und Beratung anbietet. Die ent­

sprechenden rechtlichen Grundlagen für die Zahlung von Beiträgen 

wurden mit dem NHG (Art. 18c), der Verordnung über Bewirtschaf­

tungsbeiträge an die Landwirtschaft für erschwerte Produktionsbedin­

gungen und ökologische Leistungen (Verordnung Bewirtschaftungs­

beiträge ) und der Verordnung über den Natur- und Heimatschutz ge­

schaffen. 

Die Dringlichkeit des zu vollziehenden Schutzes und die Anfragen der 

Kantone bezüglich Richtlinien zur Umsetzung der Bundesinventare 

veranlassten das BUWAL eine Arbeitsgruppe Standard für Be­

wirtschaftungsverträge einzusetzen. Diese bestand aus folgenden Per­

sonen: 

Erich Theis, Dip!. Biologe, BUWAL, Koordinationsstelle Moorschutz, Bem 

Dr. Jean-Daniel Wicky, BUWAL, Koordinationsstelle Moorschutz, 

Bern 

Dr. Josef Hartmann, Amt für Landschaftspflege und Naturschutz des 

Kt. Graubünden, Chur 

Wemer Pfeiffer, Dip!. Ing. Agr. ETH, Schweizerischer Bauernverband, Brugg 

Roland Haab, Dip!. Natw. ETH, WSL, Beratungsstelle Moorschutz 

(Hochmoore), Birmensdorf 

Beat von Gunten, Dip!. Natw. ETH, WSL, Beratungsstelle Moor­

schutz (Hochmoore), Birmensdorf 

Erwin Leupi, Dip!. Natw. ETH, ANL, Beratungsstelle Moorschutz 

(Flachmoore), Luzern 

Christian Egli, Agro-Ing. HTL, Hintermann & Weber AG, Beratungs­

stelle Moorschutz (Moorlandschaften), Reinach BL. 
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1.2 Ziel 

Das Ziel der Arbeitsgruppe bestand darin, einen Muster-Bewirt­

schaftungsvertrag mit Erläuterungen auszuarbeiten, der 

• die bestehenden und in Aussicht gestellten bundesrechtlichen Be­
stimmungen erfüllt, 

• eine möglichst auf die bisherige landwirtschaftliche Nutzung und 
das Schutzziel der Moore ausgerichtete Bewirtschaftung gewähr­

leistet, 

• eine für den Kanton sowie den Bewirtschafter praktikable, langfri­

stige Grundlage zur Zusammenarbeit bietet, 

• von den Kantonen auf ihre spezifischen Verhältnisse angepasst 
werden kann, 

• nicht nur für Moore von nationaler Bedeutung gilt, sondern auch 

auf solche von regionaler und lokaler Bedeutung angewandt 

werden kann und 

• die Zusammenarbeit von Naturschutz und Landwirtschaft fördern 

soll, indem klare Richtlinien vorgelegt werden. 

1.3 Vollzug durch die Kantone 

Die wichtigsten Punkte im Zusammenhang mit dem Vollzug der In­

ventare werden an dieser Stelle gemäss den entsprechenden Verord­

nungen aufgelistet: 

NHV: 

• Für die Biotope von nationaler Bedeutung regeln die Kantone 
nach Anhören des BUWAL die Schutz- und Unterhaltsmassnah­

men und deren Finanzierung (Art. 17). 

• Das BUWAL erlässt Richtlinien darüber, welche Angaben und 

Unterlagen ihm mit dem Antrag um Finanzhilfe zuzustellen sind. 

Diese Anträge sind vor der Durchführung der beabsichtigten 

Massnahmen einzureichen. Im Einvernehmen mit dem BUWAL 

können die kantonalen Natur- und Heimatschutzbehörden die 

vorzeitige Inangriffnahme bewilligen (Art. 4). 

• Die Zusicherung einer Finanzhilfe für ein Objekt kann mit Auf­

lagen und Bedingungen verknüpft werden (Art. 7). 
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HMV: 

• Nach Anhören der Grundeigentümer und Bewirtschafter legen die 

Kantone den gen auen Grenzverlauf der Objekte fest, scheiden 

ökologisch ausreichende Pufferzonen aus und treffen die zur unge­

schmälerten Erhaltung der Objekte geeigneten Schutz- und Unter­

haltsmassnahmen (Art. 3 und 5). 

• Dies hat innert drei Jahren zu geschehen. Für bestimmte Kantone, 

die vom Eidgenössischen Departement des Innern, bezeichnet wor­

den sind, gilt für Objekte, die in ihrer Erhaltung nicht gefährdet 

sind, eine Frist von sechs Jahren (Art. 6). 

Der FMV-Entwurf ist im gleichen Wortlaut wie die oben zitierte 

HMV abgefasst. 

Im Hinblick auf eine dem schützenswerten Pflanzenbestand bestmög­

lich angepasste Bewirtschaftung und als Grundlage zur Ausscheidung 

von Pufferzonen bzw. für spätere Erfolgskontrollen sollte in den Moo­

ren von nationaler Bedeutung eine detaillierte Vegetationskartierung 

vorgenommen werden. Abgestützt auf diese Unterlagen sind - unter 

Berücksichtigung der zoologischen Aspekte - Pflegepläne bzw. 

Nutzungskarten auszuarbeiten. Wird aufgrund der Dringlichkeit des 

Vertragsabschlusses nur eine Nutzungskartierung durchgeführt, soll 

nachträglich noch eine Vegetationskartierung stattfinden. Für die Kar­

tierung und die Pflegepläne ist ein grosser Massstab erforderlich. Es 

sind möglichst die vorhandenen Grundbuchpläne mit Massstäben 

1:5'000, besser 1:2'000 oder im Mittelland auch 1:1'000, zu verwenden. 

In Berggebieten, wo häufig nur Übersichtspläne im Massstab 1:10'000 

vorhanden sind, sollten für die grundeigentümerverbindliche Abgren­

zung bzw. Planung grossmassstäbige Luftbilder beigezogen werden 

(fotogrammetrische Auswertung bzw. Ortho-Luftbilder; Hinweise 

hierzu erscheinen in einem späteren Beitrag). Es ist auch eine 

Kombination von Plan und Luftbild denkbar, wenn genaue Flä­

chenberechnungen damit möglich sind. 

Bei Vertragsverhandlungen, der Festsetzung der Bewirtschaftungsbei­

träge wie auch bei später auftauchenden Fragen und Problemen sind 

umfassende Kenntnisse zur Vertragsfläche nötig. Deshalb empfiehlt es 

sich, bei der Kartierung insbesondere Entwässerungen, Verbuschung, 

Rückführungsflächen, überweidete oder überdüngte Flächen sowie 

besondere Gefährdungen aufzunehmen. 
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1.4 Vertragspartner 

Das Natur- und Heimatschutzgesetz (Art. 18c) ermöglicht es, den 

Schutz und den Unterhalt der Biotope aufgrund von Vereinbarungen 

mit den Grundeigentümern und Bewirtschaftern sicherzustellen. Ist 

der Bewirtschafter nicht gleichzeitig Grundeigentümer, muss letzterer 

angehört werden. Es ist sinnvoll, das Einverständnis des Grundeigen­

tümers in den Vertrag zu integrieren. 

Die für die betroffenen Grundstücke geltenden Auflagen und Bestim­

mungen sind durch die kantonale Naturschutzbehörde anzumelden 

und als öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen im Sinne von 

Art. 702 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches im Grundbuch an­

zumerken oder auf andere Weise gleichwertig abzusichern (Art. 8 

NHV). Eine Anmerkung im Grundbuch dient vor allem dazu, bei 

Handänderungen den Käufer davon in Kenntnis zu setzen, dass für 

das vorliegende Grundstück ein Bewirtschaftungsvertrag mit Aufla­

gen und Bestimmungen besteht. 

Der Orientierung und Mitwirkung der Betroffenen kommt eine grosse 

Bedeutung zu. Entsprechend umsichtig soll dieser Teil der Umsetzung 

vorbereitet und durchgeführt werden (vgl. z.B. Band 2, Beitrag 1.3.1, 

Ziffer 4.3). 

Bei der Ausarbeitung des Bewirtschaftungsvertrages empfiehlt sich 

auch der Beizug der kantonalen Landwirtschaftsbehörde, insbeson­

dere dann, wenn in den Pufferzonen die massgebliche Nutzfläche 

eines landwirtschaftlichen Betriebes betroffen ist und Beiträge für 

Streueflächen über die Verordnung Bewirtschaftungsbeiträge abge­

golten werden. 
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2 MUSTER·BEWIRTSCHAFfUNGSVERTRAG FÜR 

MOORE 

Der vorliegende Muster-Bewirtschaftungsvertrag für Moore besteht 

aus dem Vertragstext, dem Bewirtschaftungsplan, einem Parzellenver­

zeichnis mit Beitragsübersicht sowie den Erläuterungen zur Festle­

gung der Beiträge. 

Bewirtschaftungsvertrag für Moore 

Vertrags-Nr .... 

Zwischen dem Kanton ... , vertreten durch ... , 

und dem Bewirtschafter/der Bewirtschafterin 

Name ... Vorname ... 

Adresse ... 

wird zur ungeschmälerten Erhaltung des Moores xy der nachste­

hende Vertrag abgeschlossen: 

Art. 1: Vertragsgegenstand 

Der Vertrag regelt die naturschutzgerechte Bewirtschaftung des 

Moores xy und der dazugehörigen Pufferzonen. Die detaillierte 

Bewirtschaftung der im Parzellenverzeichnis (inkl. Beitragsüber­

sicht) und im Planausschnitt (im Massstab 1: ... ) bezeichneten Ver­

tragsfläche ist im beiliegenden Bewirtschaftungsplan festgelegt. 

Der Kanton zahlt dem Bewirtschafter/der Bewirtschafterin für das 

zu schützende Moor und die dazugehörigen Pufferzonen Bewirt­

schaftungsbeiträge und/oder Entschädigungen für Ertragsausfälle. 

Art. 2: Bewirtschaftungsgrundsätze für die Moore 

Der charakteristische Pflanzen- und Tierbestand des Moores xy 

darf weder durch Entwässerung, Beweidung, Aufforstung, noch 

durch andere Massnahmen beeinträchtigt werden. 

5 

1.2.2 

2 
HAND 
BUCH 

MOOR­
SCHUTZ 

IN DER 
SCHWEIZ 



Das Ausbringen von Dünge- und Pflanzenbehandlungsmitteln 

sowie anderen Stoffen und Erzeugnissen im Sinne der Verord­

nung über umweltgefährdende Stoffe (Stoffverordnung, Sto V, 
SR 814.013) ist auf der Vertragsfläche nicht gestattet. Ausnahmen 

hievon werden im Bewirtschaftungsplan geregelt. 

Es dürfen keine Bodenveränderungen vorgenommen werden. 

Bestehende Entwässerungsgräben, die im bisherigen Ausmass 

weiterhin unterhalten werden dürfen, sind im beiliegenden Plan 

eingezeichnet. 

Die Beweidungsintensität ist darauf auszurichten, dass keine 

Überweidung und keine Erosionsschäden auftreten. 

Das Schnittgut ist baldmöglichst, jedoch spätestens vor dem Be­

ginn der nächsten Vegetationsperiode aus dem Vertragsgebiet 

wegzuführen. 

Art. 3: Bewirtschaftungsgrundsätze für die PufIerzonen 

Pufferzonen haben vor allem die Funktion, Nährstoffeinwirkun­

gen aus dem angrenzenden Kulturland zu verhindern. 

Die Bewirtschaftung der Pufferzonen ist auf das Schutzziel auszu­

richten. Soweit im Bewirtschaftungsplan nicht anders geregelt, gel­

ten in den Pufferzonen dieselben Bewirtschaftungsgrundsätze wie 

in den Mooren (ausser für den Schnittzeitpunkt und die Schnitt­

häufigkeit) 

Art. 4: Bewirtschaftungsplan 

Der Bewirtschaftungsplan ist Teil des Vertrages. Er regelt insbeson­

dere: 

- die Bestossungsdauer und die Bestossungszahl für beweidete 

Flächen 

- den frühesten Schnittzeitpunkt und die Schnitthäufigkeit für 

gemähte Flächen 

- den Unterhalt bestehender, im Plan bezeichneter Entwässe­

rungsgräben 

- die Art der Bewirtschaftung der Pufferzone 
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Abweichende Massnahmen zu den Bewirtschaftungsgrundsätzen 

müssen im Bewirtschaftungsplan separat geregelt werden oder 

bedürfen der schriftlichen Zustimmung der kantonalen Natur­

schutzbehörde. 

Art. 5: Auszahlungsbetrag 

Die Bemessung des Auszahlungsbetrages richtet sich nach dem 

Gesetz ... , Art. ... , und der Verordnung .... Die totale Beitragshöhe 

ist aus dem beiliegenden Parzellenverzeichnis ersichtlich. 

Der Ertragsausfall in Pufferzonen oder Regenerationsflächen 

wird von Experten, z.B. Landwirtschaftsberatern, festgestellt. 

Änderungen von Gesetzen und Verordnungen sind vorbehalten. 

Art. 6: Auszahlungsverfahren 

Das Formular für die Anforderung der Beiträge ist vom Bewirt­

schafter/von der Bewirtschafterin bis zum 30. Oktober an die kan­

tonale Naturschutzbehörde zu senden. Die Auszahlung der Beträ­

ge erfolgt bis Ende Jahr. 

Art. 7: Kontrolle I Streitfalle 

Die Kontrolle der Bewirtschaftungsgrundsätze nach Art. 2 dieses 

Vertrages und beiliegendem Bewirtschaftungsplan erfolgt durch 

eine von der kantonalen Naturschutzbehörde in Absprache mit 

der kantonalen Landwirtschaftsbehörde bezeichnete Person. Die 

Kontrollperson wird dem Bewirtschafter/der Bewirtschafterin 

bekanntgegeben. Sie hat das Zutrittsrecht zur Vertragsfläche, und 

es muss ihr Akteneinsicht gewährt werden. Die Kontrollperson 

untersteht dem Amtsgeheimnis nach Art. 320 des Schweizerischen 

Strafgesetzbuches. Streitigkeiten, die aus diesem Vertrag entste­

hen, sind unter Beizug eines von beiden Parteien zu ernennenden 

Sachverständigen zu schlichten. Können sie nicht beigelegt wer­

den, oder können sich die Parteien nicht auf einen Sachverständi­

gen einigen, so entscheidet ein Schiedsgericht. Jede Partei 
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bezeichnet einen Schiedsrichter und diese zusammen einen 

Obmann. Das Schiedsgericht bestimmt das Verfahren und ent­

scheidet über die Auf teilung der Kosten. 

Art. 8: Vertragsdauer 

Der Bewirtschaftungsvertrag wird für die Dauer von ... Jahren 

abgeschlossen. Wird 3 Monate vor Vertrags ende von keiner Partei 

gekündigt, gilt der Vertrag als erneuert für eine weitere Dauer von 

... Jahren. 

Art. 9: Nichteinhalten der Vertragsbedingungen, Vertragsauflö­
song 

Wird die Vertragsfläche nicht vertragsgemäss bewirtschaftet, die 

Meldepflicht vernachlässigt oder die Bewirtschaftung aufgegeben, 

so werden die Beiträge oder die Entschädigungen gekürzt oder 

der Vertrag aufgelöst. Zu Unrecht bezogene Beiträge müssen 

zurückerstattet werden. 

Art. 10: Inkrafttreten 

Dieser Vertrag ist rechtsverbindlich, sobald er von den Vertrags­

parteien unterzeichnet ist. 

DerIDie Bewirtschafter/in DerIDie Grundeigentümer/in 

.......... , den ....... . .......... , den ....... . 

Die kantonale Naturschutzbehörde 

........... ,den ...... . 

Beilagen: 

- Parzellenverzeichnis (inkl. Beitragsübersicht) 

- Planausschnitt( e) der Vertragsfläche(n) 

- Bewirtschaftungsplan 

. ' 
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MOORE IM KANTON BEWIRTSCHAFfUNGSPLAN Seite 1 Beilage 1 zu VertragNr. 

Be~~,Bew~ruuunn: 

Gemeinde-Nr. 351 351 360 360 360 360 
Grundstilck-Nr. 1 2 3 4 5 6 
InYentar-Nr. 1234 1234 1234 1324 ill6 1789 

Einstufung Nutzung: Mahd Weide Mahd keine MaId Weide 
Vegetation (bzw. Kleinseggen - Sumpfdotter- Pfeifengras- Hochmoor Puffenone Smnpfdotter-
Funktion): ried blumenwiese wiese blumenwiese 
Verbuschung: mittel keine stark schwach keine keine 
Entwässerung: mittel mittel mittel stark keine keine 
Ülx:lweidun2: keine .keine keine keine keine stark 

1. Mähen 
a) Die Bew~aftung erfolgt maschinelllDld nm bei gut befahrbarem Boden. Das 
Schnittgut wild vor Beginn der nlchsten Vegetationsperiode abgeführt und • 
lllJldwirtschaftlich verwertel 
b) Bewii'tschaftung~w~ ed"otdem mind.e31a1S «;inm AIbeilSgaDg von Hand 
(Milben, Zusammentragen oder Abttanspon des Scbn.ingules). Das Scbningut wird vor 

.~ der nJi.:hsten Ve:getati:onsperiode· abRefIl.hrt und lmdwirtschafllich verwencL 
Frühester SclminzeilpUnkt: 

Schnitlhlufigkeit: 

c) Es liegen weitere Bewirtschaftungserschwernisse vor (z.B langer oder schwieriger 
AnfahrtsweJ1:. unebene Bo<Ienoberflllche etc.). 
2. Bewelden 

..0 
a) Die Beweidung ist darauf 811Sgerichtet, dass auf der beweideten Moorfläche keine 
Oberweidung und keine Erosionsflächen auftreten. 

DieBesto.ssung erfont nicht vor dem: 
und endet spätestens arn: 

Die Bestossungszahl (in GVE) beträgt maximal: 

b) Zur Regelung des Weidebetriebs sind (durch den Moorschutt bedingte) infrasttukturelle 
Massnahmen notwendig. Diese sind im beiliegenden Planausschnitt bezeichnet und 
betreffen: 

- Das Erstellen lDld den Unterhalt von Zäunen (Abzäunen trittempfindlicher 
Moor:fllIchen. Einzäunen von Viehtriebwe2en). 

- D.as Einrichten lDld den Unterhalt von Trllnkstellen. 

Abweichende Massnahmen dürfen nur mit Zusümollmg der kantonalen Naturschutz-Behörde erfolgen 

.... 
• 

~ U> tpI ~ Izn~ c}> 
~oEo (")Z ~ • 
gJ~N~ IO ~ 



MOORE IM KANTON B~TSC~GSPLAN Seite 2 Beilage 1 zu Vertrag Nr. 

3. pnegescbnltt auf beweldeten Fläcben 
a) Auf der ganzen FlIehe oder in zeitlicher Staffebmg auf einem Teil davon wird ein 
regelmässiger Pflegeschnitl ausgeftlhrt. Sofem eine maschinelle Bewirtschafnmg erfolgt, 
ist diese IIW" bei XIIt befahrbarem Boden auszufl1hren. 
Frühester Schnittzeitpunkt des Pflegesclmittes: 

Häufigkeit des PflegesclmiUes: 
-

Jährliche FlIehe des Pflegeschnitts in Aren: 

b) Das Sehriill&Ul des.PflegeS<:hnilles wird vor dem Beginn der nlIchstm 
~ . . ,lb2d11b:rt und lmdwirucllaf1iidl v_eilet. 

4. Düngen 
a) Puffemmen, HoclI-1nd Uebergangsmoore, Gross- und Kleinseggemiedrz. 
Pfeifengraswiesen, Rllhrichte sowie bisher nicht gedüngte Sumpfdoncrblumenwiesen und 
-weiden dürfen nicht....&.edOn...&t werdm. 
b) Sofän im ~ ~ beuic:Ju:ld, ist&Uflrishe:r &e!dOngren 
Suuwfdotterbluma!.wiesen:und-weiiSiin.ejne.sdlww;:he M.isl8~ (70 q Misl pro ha) oder -eine-.~gung. (20 kg P:2<>5und 40 q KzO pro ha) erlaubt. Die 
AnwendunL von anderen flüssil!en oder festen Donl!emiUeln ist untersagt. 
Häufigkeit der Düngung: 

5. Entwässern 
aJ FlIIcbcn ohne ijnlwllssenmaein2rifIe dürfen nicht neu r.ntwlsselt werdm. 
b) Die bestehenden. im Planausschnill bezeicbneu:ii EoIwlSsenmpgrIIieD dltrfeh 
unterltaltm aber nicht erweitert werden. Die Gräben dllrfen hl!c:hstens 30 an tief und 40 
cm breit sein. Die Untema1tsarbeiten mQssen über die Jahre zeitlich gestaffelt im 
WinJabalbiahr au5l!eft1hrt weozden. Der Aushub ist uach MGI!licbb:it abzuftlbren.. -o fI. Rückfübrungsnicben und weitere Aunagen 
a) RlIckftlhrungsfllchen: Die entsprechenden FlIcben sind im beiliegenden PlaDausschnill 
bezeichnet. Die Bewirtschaftung dW;er fliehen ri<:htet sich nach den in den Punkten 1. bis 
5. bezeichneten Masmahmen. 
b) Der aktuelle Wald- und Verbusclmngsanleil der Flllche darf nicht mnebmen. 

c) Der Vattappanner ist Bes.irz.er uIid/oder Bewirtschafter von im Scbu~ebiet liegeDden D 

oder in aer Umgdlung des Scbwzgebietes ~ W.Idun&= Die Holzbringung darf 
nicht durch des -Scbutta.ebiet etfolien. 

~ 

e) 

Abweichende Massnahmen dilIfen nur mit Zustimmung der kantonalen Naturschutz-Behörde erfolgen 





MOORE IM KANTON PARZELLENVERZEICHNIS UND BEITRAGSüBERSICHT Seite 1 Beilage 2 ~ Vertrag Nr. 

Bewirtschafter. Bewirtschafteri: 

Gemeinde(n): 

1. JihrUche BeitrAge 

Zilschlllgo AbzII2e 
A&t.olIung rut ~ gemilhte Flächen3) Weiden4) starke Euw~ 
~I~ beitragZ> ' Verbusclwng 7) eingriffe 

Pf\eg~1lriiJl5) Zäunen, 
Tränkstellen6) 

GnnI- Inventar NulZlll1g 
FlIehe Bettag FlIehe Betrag Fläche Betrag beitragsber . 

Fläche Bettag Fläche Betrag 
Beitrag 

stDckNr. Nr. Fllche Betrag ZBIDIllinge Bettal! 
1 1234 Mahd 

2 1234 Wade 

3 1234 Mahd 

4 1324 keine 
- -

5 1256 Mahd 

6 1789 Wade 

Total du Jihrllcließ Bdlrige sFt. 

- 1) bis 8>: siehe Beilage zu den verrechnetm AnsItzen 
to.J 

2. Elnmallae Beltriae 

AnsattIll'o.m Beltra2 

a) Ab2el1un2 CMabirial und Arbeit) fIIr das Erstellen der im Planaussclmill bezeiclmeten neuen Zäune • 
b) : (Marelial und AWeit) fIIuIas Einrichten der ~ussclmin bezeicboetenneu Trlnbte!1en 

C)AÖ2e11lm2 fOr: 

d) Abgelllllla fDr: 

Total der einmaligen Beltrige sFr. 



MOORE IM KANTON 

Beilage 3: Erläuterungen zur Festlegung der Beiträge (Beilage 2) 

1 Jährliche Beiträge 

A) Grundbeitrag 

1) Abgeltung für Ertragsausfall 
(In der Regel nur in Pufferzonen und Regenerationsflächen, die vor dem 
1. Juni 1983 intensiviert wurden) 

Gemäss Einschätzung durch: Fr ..... / a 

2) Bewirtschaftungsbeitrag: 
Gemähte Flächen: 
Sumpfdotterblumenwiese/Spierstaudenrieder ungedüngt: 
Sumpfdotterblumenwiese/Spierstaudenrieder schwach 
gedüngt: 
übrige Moor- und Streueflächen: 
Zuschlag für Handarbeit: 

- Beweidete Flächen: 

Fr . .... / a 

Fr . .... / a 
Fr ..... / a 
Fr ..... / a 

Ein Bewirtschaftungsbeitrag wird nur dann ausgerichtet, wenn die 
Bestossungsdauer und die Bestossungszahl auf die Ziele des Moor­
schutzes ausgerichtet sind oder in den Vertragsverhandlungen eine darauf 
ausgerichtete Bestossungsintensität vereinbart wurde. Trifft dies zu, so 
betragen die Ansätze für: 
ungedüngte SumpfdotterblumenwiesenlSpierstaudenrieder Fr ..... / a 
schwach gedüngte Sumpfdotterblumenwiesenl 
Spierstaudenrieder Fr . .... / a 
übrige Moorflächen: Fr ..... / a 

B) Zuschläge 

3) Gemähte Flächen: 
- Flächenbezogener Zuschlag für weitere Bewirtschaf­

tungserschwernisse (z.B.leichte Verbuschung, unebene 
Bodenoberfläche ): 
Nicht flächenbezogener Zuschlag für weitere Bewirt­
schaftungserschwernisse (z.B.langer oder 
schwieriger Anfahrtsweg): 

Fr ..... / a 

Fr ..... 
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4) Weiden: 

5) Zuschläge für PDegeschnitt: 
Die Zuschläge für den Pflegeschnitt werden nur dann 
ausgerichtet, wenn die Bestossungsdauer und die 
Bestossungszahl auf die Ziele des Moorschutzes aus­
gerichtet sind oder in der Vertragsverhandlungen eine 
darauf ausgerichtete Bestossungsintensität vereinbart 
wurde. Trifft dies zu, so betragen die flächenbezogenen 
Zuschläge für 
regelmässigen Pflegeschnitt 
das Abführen des Schnittgutes 

6) Zäune, TränkesteUen: 
Der nicht flächenbezogene Zuschlag für den Unterhalt 
von Zäunen (Reparieren, Ablegen, Aufstellen) und 
Tränkestellen beträgt für: 
Zäune 
Tränkestellen 

C) Abzüge 

7) Starke Verbuschung: 
Die Verbuschung ist in diesem Ausmass unerwünscht 
Abzug: 
Sanierungsvertrag und Beiträge für Entbuschungs­
massnahmen sind möglich. 

8) Entwässerungseingriffe: 
Das Ausmass der Entwässerungseingriffe mindert 
den Wert des Schutzgebietes. Abzug für: 
mittlere Entwässerungseingriffe: 
starke Entwässerungseingriffe: 
Sanierungsvertrag zur Wiedervernässung ist möglich. 

2 Einmalige Beiträge 

Fr ..... / a 
Fr . .... / a 

Fr . ... . 
Fr . ... . 

Fr. .... / a 

Fr ..... / a 
Fr . .... / a 

Einmalige Beiträge werden an das Erstellen von infrastrukturellen Ein­
richtungen ausgerichtet. Der Unterhalt dieser Einrichtungen wird über 
jährliche Beiträge abgegolten (vgl. Erläuterungen zu Weiden). 

14 



3 ERLÄUTERUNGEN ZUM 

MUSTERBEWIRTSCHAFfUNGSVERTRAG 

3.1 Zu Art. 1: Vertragsgegenstand 

Gemäss den Bestimmungen der Hochmoorverordnung und des 

Flachmoorverordnungsentwurfs bestehen die Objekte von nationaler 

Bedeutung aus den eigentlichen Biotopen und den dazugehörigen 

ökologisch ausreichenden Pufferzonen. Da es nicht zweckmässig ist, 

für Biotop und Pufferzone getrennte Bewirtschaftungsverträge auszu­

arbeiten und von einer zeitlichen Trennung der Schutzlegung für die 

beiden Zonen abzuraten ist, wurde die Bewirtschaftung der Pufferzo­

ne in den Muster-Bewirtschaftungsvertrag integriert. Die Ausschei­

dung und Kartierung der Pufferzonen sollte deshalb in die Vegeta­

tions- (bzw. Nutzungs-)kartierung einbezogen werden. Zur Festlegung 

der notwendigen Breite von Pufferzonen hat das BUWAL einen 

neuen Pufferzonen-Schlüssel erarbeiten lassen (BUWAL-Pufferzo­

nen-Schlüssel). 

Bei der Abgrenzung der Pufferzonen soll darauf geachtet werden, 

dass praktikable Bewirtschaftungseinheiten entstehen und dabei 

magere Wiesen, Weiden, Gehölzstrukturen, etc. in die Schutzgebiets­

planung und -festlegung einbezogen werden. 

3.2 Zu Art. 2: Bewirtschaftungsgrundsätze für die Moore 

Durch den vorliegenden Muster-Bewirtschaftungsvertrag für Moore 

könnte der Eindruck entstehen, dass Moore zu ihrer Erhaltung in je­

dem Fall bewirtschaftet werden müssten. Dies trifft jedoch nur für den 

grösseren Teil der Flachmoore und bestimmte sekundäre Hochmoore, 

nicht aber für die primären Hochmoore zu. 

3.2.1 Hochmoore 

In ihrem Wasserhaushalt unbeeinträchtigte (primäre) Hochmoor­

flächen benötigen in der Regel keine Bewirtschaftung und können 

sich selber überlassen werden. Sekundäre, durch Abtorfung und/oder 

Entwässerung in ihrem Wasser- und Nährstoffhaushalt gestörte Hoch­

moore benötigen in den meisten Fällen eine regelmässige Pflege, 

damit sie nicht verbuschen. Die Pflege muss unter Einbezug zoo­

logischer Kriterien erfolgen, weisen doch gerade diese Gebiete oft sel-

15 

1.2.2 

2 
HAND 
BUCH 

MOOR· 
SCHUTZ 

IN DER 
SCHWEIZ 



tene Tierarten auf. Hochmoore (wie auch Übergangsmoore) sind aus­

gesprochen trittempfindlich. Das Betreten durch Vieh ist, wo not­

wendig, durch Einzäunung auszuschliessen. Das Erstellen und der 

Unterhalt der Zäune sind abzugelten. 

Zwei Drittel der gesamten Hochmoorfläche der Schweiz sind sekun­

där und weisen Entwässerungsgräben auf. In diesen Mooren stellt sich 

die grundsätzliche Frage, ob statt der Pflege nicht eine Regeneration 

eingeleitet werden soll. Um diese Frage im konkreten Fall be­

antworten zu können, ist der Beizug von Fachleuten nötig. Als 

Grundsatz gilt, dass die festgelegte Art der Bewirtschaftung eine Re­

generation nicht verhindern darf. So sollen z.B. bei zunehmender und 

aus naturschützerischer Sicht erwünschter Wiedervernässung teilweise 

zugewachsene Entwässerungsgräben vom Bewirtschafter nicht wieder 

geöffnet werden. 

3.2.2 Flachmoore 
Flachmoore sind zu überwiegendem Anteil von Menschen durch die 

Waldrodung und die nachfolgende Bewirtschaftung geschaffene 

Lebensräume. Nur die nassesten Ausbildungen der Grosseggenrieder, 

Röhrichte und Uebergangsmoorgesellschaften sind natürlicherweise 

waldfrei. Obwohl die Verbuschung von Flachmooren in Abhängigkeit 

der Vegetation und der Höhenlage unter Umständen sehr langsam vor 

sich gehen kann, ist zur Erhaltung dieser Lebensräume meist eine 

regelmässige Bewirtschaftung erforderlich. Der damit erfolgende 

Nährstoffentzug wirkt der EigendÜllgung durch die Vegetation und 

dem Eintrag von Nährstoffen aus der Luft entgegen. 

Düngung: In Mooren ist keine Düngung erlaubt. Eine Ausnahme bil­

den Sumpfdotterblumen- oder Spierstauden-Bestände, die bereits vor 

dem 1. Juni 1983 gedüngt wurden. Sie dürfen weiterhin mässig ge­

düngt werden, sofern dadurch die angrenzende Vegetation nicht ge­

fährdet oder verändert wird. Die Düngemenge und -häufigkeit ist in 

der Regel mit zunehmender Höhenlage zu verringern und zusammen 

mit der Düngerart im Bewirtschaftungsplan festzulegen. 

Pflanzenbehandlung: Die Anwendung von Pflanzenbehandlungsmit­

teIn, wie z.B. Pestiziden (Herbizide, Insektizide, Acarizide, Fungizide 

etc.) oder Regulatoren für die Pflanzenentwicklung sind nicht gestat­

tet. 
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Entwässerung: Moore dürfen nicht neu entwässert werden. Nur im 
Planausschnitt bezeichnete, bisher (vor dem 1. Juni 1983) bestehende 

Entwässerungsgräben dürfen unterhalten - aber nicht vergrössert -

werden. Schon bei der Vegetations- (bzw. Nutzungs-)kartierung sind 

alle Gräben genau zu erheben und im Hinblick auf die Bewirtschaf­

tung oder Pflege zu-beurteilen. Es ist nach getätigtem Grabenaushub 

kaum mehr festzustellen, ob ein älterer Graben unterhalten oder ein 

neuer geschaffen wurde. Falls die bestehenden Gräben nicht bekannt 

sind oder keine detaillierten Vereinbarungen mit dem Bewirtschafter/ 

der Bewirtschafterin getroffen wurden, ist es zur Kontrolle und Ver­

hinderung neuer Entwässerungen nötig, den Grabenunterhalt einer 

generellen Bewilligung zu unterstellen. 

In relativ flachen Mooren lässt sich mittels Schiebern bei einem Gra­

bensystem eine Wasserstandregulierung einrichten. Höchstwasser­

stände und Neigung der Moorflächen und Gräben müssen dabei be­

rücksichtigt werden. 

Beweidung: In Voralpen- und Gebirgsregionen werden Flachmoore 

häufig beweidet. Im Herbst wird oft ein Pflegeschnitt ausgeführt. 

Viele dieser Flachmoore werden bereits seit Jahrzehnten, bzw. Jahr­

hunderten beweidet. In Abhängigkeit der Vegetation, der Böden, der 

Neigung, der Niederschlagsmengen sowie der Art des Viehs und der 

Bestossungsdauer ertragen Flachmoore sehr unterschiedliche Bewei­

dungsintensitäten. Die an die jeweiligen Flächen angepasste Bestos­

sungsdauer und -zahl muss im Bewirtschaftungsplan geregelt werden. 

Die Bestossungszahl wird in Grossvieheinheiten (GVE) ausgedrückt, 

wobei auch die Art der Weidetiere beschrieben werden muss. Die Be­

weidung darf dem Schutzziel der Flachmoore nicht widersprechen. 

Falls die bisherige Beweidung zu grossflächigen Erosionser­

scheinungen im Torf, bzw. zur Überweidung geführt hat, muss die Be­

stossung angepasst werden. In Gebieten mit gros sen Moorflächen 

und/oder anstehenden Meliorationsprojekten sollte die Festlegung der 

Bestossung im Rahmen einer integralen Alpwirtschaftsplanung gere­

gelt werden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass solche Vorhaben unter 

Beizug von Alpwirtschafts- und Naturschutzfachleuten oft zu einem 

für alle Beteiligten befriedigenden Resultat führen. 

Schnitt: Zum frühesten Schnittzeitpunkt schreibt die Verordnung 

Bewirtschaftungsbeiträge vor, dass Streuflächen nach dem 1. Septem­

ber zu mähen sind. Aus klimatischen Gründen kann davon abgewi­

chen werden, wenn dadurch der charakteristische Pflanzenbestand 

nicht beeinträchtigt wird (Art. 28). Ein späterer Schnittzeitpunkt ist 
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angezeigt beim Vorkommen von Spätblühern wie Lungenenzian 

( Gentiana pneumonanthe) oder Wohlriechendem Lauch (Allium sua­

veolens). Ein allfälliger früherer Schnitt kann in schattigen Lagen vor­

genommen werden. Mit zunehmender Höhenlage und nährstoff­

ärmerer Vegetation kann die Schnitthäufigkeit von einmal jährlich auf 

einmal alle 2 bis 3 Jahre vermindert werden. Bei Ausnahmeregelun­

gen bezüglich höherer Schnitthäufigkeit und früherem Schnittzeit­

punkt gilt es zu berücksichtigen, dass damit die Tendenz zur Ausbrin­

gung von Düngern steigt. 

Das Schnittgut ist abzuführen, da liegengebliebenes Schnittgut infolge 

Nährstofffreisetzung zu einer Düngung der Pflanzenbestände führt. 

Verfilzung der unteren Vegetationsschicht und faulende Streue kön­

nen den Lebensraum nachhaltig verändern. 

3.3 Zu Art. 3: Bewirtschaftungsgrundsätze für die Pufferzonen 

In den Pufferzonen gelten dieselben Bestimmungen wie innerhalb des 

eigentlichen Biotopes, soweit dies das Schutzziel erfordert (Art. 5 

HMY, FMV-Entwurf). Die Pufferzonen dienen in erster Linie dazu, 

Nährstoffeinträge durch Grund- und Hangwasser abzufangen. Über­

dies beanspruchen viele Tierarten der Moore die Moorumgebung 

ebenfalls als Lebensraum, vor allem wenn sie extensiv genutzt wird. 

Jede Düngung innerhalb der Pufferzonen widerspricht ihrer Haupt­

funktion. 

In Gebieten mit starker Nährstoffzufuhr muss mit einem Nährstoff­

entzug einer Anreicherung von Nährstoffen entgegengewirkt werden. 

Es ist daher angezeigt, die Vegetation der Pufferzonen möglichst häu­

fig zu schneiden. Der Nährstoffentzug hat in der Regel einen Ertrags­

ausfall zur Folge, der entschädigt werden muss. 

Wird eine Nährstoffverringerung erreicht, kann die Schnitthäufigkeit 

entsprechend nach unten angepasst werden. 

Eine Beweidung der Pufferzonen ist dann möglich, wenn das Schutz­

gebiet dadurch nicht beeinträchtigt wird. Die Bestossung wird im Be­

wirtschaftungsplan geregelt (vgL Beilage 1, Seite 1, Ziffer 2). 

Zahlreiche gefährdete Vogel-, Amphibien-, Reptilien-, Tagfalter- und 

Libellenarten nutzen die trockeneren, extensiv bewirtschafteten Um­

gebungsflächen der Moore zum Nahrungserwerb, zur Fortpflanzung 

und/oder zur Überwinterung. Die Ausscheidung grosszügiger, exten-
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siv bewirtschafteter Pufferzonen ist insbesondere auch zur Erhaltung 

und Förderung dieser standortheimischen Tierwelt erforderlich. 

3.4 Zu Art. 4: Bewirtschaftungsplan 

Im Bewirtschaftungsplan wird die angepasste Bewirtschaftung für jede 

einzelne Fläche festgelegt. In einem Planausschnitt werden die ent­

sprechenden Flächen bezeichnet. 

Im Bewirtschaftungsplan sollen insbesondere auch Massnahmen wie 

die Rückführung von intensivierten Flächen, die Wiedervernässung, 

Entbuschung und Entwaldung geregelt werden. Der Ertragsausfall auf 

diesen Flächen soll abgegolten werden. 

3.5 Zu Art. 5: Auszahlungsbetrag 

Bei den Bewirtschaftungsbeiträgen sollen erschwerende Verhältnisse, 

wie Steillagen, schlechte Zufahrtsmöglichkeiten, Handarbeit, u.ä. 

sowie periodische und einmalige Massnahmen (Entbuschen, Graben­

unterhalt, Erstellen und Unterhalt von Zäunen und Viehtränken, etc.) 

berücksichtigt werden. Der Bewirtschaftungsbeitrag setzt sich folglich 

aus einem Grundbetrag und aus standortsbezogenen Zuschlägen bzw. 

Abzügen (für mittlere Entwässerungseingriffe und zu starke Verbu­

schung) gemäss dem beiliegenden Parzellenverzeichnis zusammen. 

Bei überweideten Flächen sollen generell keine Beiträge ausbezahlt 

werden. 

Die Abgeltung des Ertragsausfalls soll sich in der Regel auf Puffer­

zonen und Regenerationsflächen beschränken. Bei Flächen, die seit 

dem 1. Juni 1983 intensiviert worden sind und heute aus unterschied­

lichen Gründen wieder in Moore zurückgeführt werden müssen, soll 

auf die Abgeltung des Ertragsausfalls verzichtet werden. 

Der Ertragsausfall (Minderertrag) soll von Experten, z.B. Landwirt­

schaftsberatern, nach einer fachlich anerkannten Methode festgestellt 

werden. 
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3.6 Zu Art. 6: Auszahlungsvedahren 

Auf dem jährlich auszufüllenden Formular für die Anforderung der 

Bewirtschaftungsbeiträge soll der Bewirtschafter/die Bewirtschafterin 

zumindest die folgenden Angaben machen: 

• Eine unterschriftliche Bestätigung über die Einhaltung der Ver­

tragsbestimmungen 

• Eine Meldung über allfällige Änderungen in der Bewirtschaftung 

für das folgende Jahr, insbesondere ein Wechsel des Bewirtschaf­

ters/der Bewirtschafterin oder des Grundeigentümers/der Grundei­

gentümerin. 

Dieses Formular wird dem Bewirtschafter/der Bewirtschafterin von 

der zuständigen kantonalen Behörde zugestellt. 

Für die Abwicklung der Beitragszahlungen besteht verschiedene Soft­

ware. Die meisten Landwirtschaftsämter und gewisse Natur­

schutzbehörden verfügen aus der Verwaltung der Flächen- bzw. Pfle­

gebeiträge über die notwendige Erfahrung bzw. Infrastruktur und 

können Auskunft erteilen. 

3.7 Zu Art 7: Kontrolle/Streitfälle 

3.7.1 Kontrolle 
Die Kontrolle ist Aufgabe des Kantons. Neben der Selbstdeklaration 

durch den Bewirtschafter/die Bewirtschafterin müssen unbedingt 

Kontrollen durchgeführt werden, um eine unangepasste Bewirtschaf­

tung und einen ungerechtfertigten Bezug der Beiträge zu verhindern. 

Es sind jährlich ca. 10% der Fläche auszuwählen und stichprobenartig 

zu kontrollieren. Die insgesamt kontrollierte Fläche sollte auch in 

Kantonen mit vielen Mooren nicht weniger als 5% pro Jahr betragen. 

Die Kontrolleure sollen gemeinsam von der kantonalen Naturschutz­

behörde und einem Vertreter/einer Vertreterin der kantonalen Land­

wirtschaftsbehörde bezeichnet werden. Es sollen nur naturschutz- und 

landwirtschaftskundige Kontrolleure eingesetzt werden. Nach einer 

entsprechenden Schulung können auch Wildhüter und Landwirte 

diese Aufgabe übernehmen. 
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3.7.2 Streitfälle 

Es ist sinnvoll, Streitigkeiten gütlich zu schlichten. Dazu ist ein zwei­

stufiges Verfahren vorgesehen, in dem in der ersten Phase erst ein 
Sachverständiger, in der zweiten Phase ein Schiedsgericht, bestehend 

aus je einem von den Parteien bezeichneten Obmann, beigezogen 

wird. Erst wenn diese Stelle keine Schlichtungsmöglichkeit sieht, soll 

der Rechtsweg beschritten werden. 

Eine andere Möglichkeit besteht darin, eine paritätische Schlichtungs­

stelle, zusammengesetzt aus Vertretern von Landwirtschaft und 

Naturschutz, zu bilden. Wenn diese Stelle keine Schlichtungsmöglich­

keit sieht, soll der Rechtsweg beschritten werden. 

Anstatt aussergerichtliche Schlichtungsstellen können direkt ordent­

liche gerichtliche Instanzen angerufen werden. In diesem Fall müsste 

der Absatz 2 von Art. 7 des Vertrages angepasst werden. 

3.8 Zu Art. 8: Vertragsdauer 

Generell sollte ein möglichst langfristiger Schutz, d.h. eine lange Ver­

tragsdauer angestrebt werden (10 Jahre und mehr). Sind gewisse Ab­

klärungen im Gange (z.B. bezüglich Regenerationspotential oder Be­

stossungszahl), die im Vertrag geregelt werden, sollte eher eine kurze 

Vertragsdauer Ge nach Beobachtungszeit) gewählt werden. Beim Ab­

schluss von neuen Pachtverträgen wäre es sinnvoll, eine darauf abge­

stimmte Lauffrist einzusetzen. 

3.9 Zu Art. 9: Nichteinhalten der Vertragsbedingungen, Vertrags­

außösung 

Das Ausrnass der Kürzung der Beträge richtet sich nach dem Grad 

der Beeinträchtigung des Schutzgebietes und der Schwere des Ver­

stosses. 

3.10 Zu Art. 10: Inkraftreten 

Der Grundeigentümer/die Grundeigentümerin muss darüber infor­

miert werden, dass der Bewirtschafter/die Bewirtschafterin einen Ver­

trag abschHesst. Der Grundeigentümer/die Grundeigentümerin hat 
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das Recht, angehört zu werden. Es ist sinnvoll, ihre Zustimmung im 

Vertrag unterschriftlieh bestätigen zu lassen. 

Möglichst früh, sicher aber vor Vertragsabschluss, empfiehlt es sich, 

mit lokalen Landwirtschaftsberatern Kontakt aufzunehmen und ihnen 

Einsicht in den Vertrag zu gewähren. 
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REDAKTION 

Fallbeispiele 1.3 
Der Gesetzgeber hat es den Kantonen überbunden, den Schutz und Handbuch 

den Unterhalt der Biotope von nationaler Bedeutung zu regeln, die 

dafür zweckmässigen Massnahmen zu treffen und für deren Durch­

führung zu sorgen (Art. 18a Abs. 2 NHG). Aufgrund der unterschied­

lichen Voraussetzungen in den Kantonen sind jedoch verschiedene 

Lösungsansätze zu erwarten. Die Darstellung des einen oder anderen 

Weges soll das Spektrum aufzeigen und weitere Impulse vermitteln. 
Die Beiträge dieses Kapitels sind als Abrundung zu den vorangehen­

den Kapiteln gedacht, welche die Qualitätsstandards für den Vollzug 

enthalten. Mit den Fallbeispielen soll illustriert werden, auf welch 

verschiedene Weise sich diese Qualitätsansprüche erfüllen lassen. 

Die Fallbeispiele für die Lösung verschiedener Detailprobleme und 

die Entflechtung von Nutzungen finden sich in den entsprechenden 

Kapiteln dieses Bandes. 
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MARIANNE DUMERMUTH / RUEDI KELLER / 
RES HOFMANN 

Moorschutz im Kanton Bern 

1 KANTON MIT DER GRÖSSTEN MOORFLÄCHE 

Der Kanton Bern führt im gesamtschweizerischen Vergleich bei den 

Hochmooren und den Flachmooren die Flächenrangliste an. 

• Im Kanton Bern befinden sich 98 Hochmoorobjekte von nationa­

ler Bedeutung, die eine Fläche von insgesamt rund 245 ha einnehmen. 

• Als Objekte von nationaler Bedeutung sind im Kanton Bern 181 

Flachmoore mit einer Gesamtfläche von rund 4200 ha ausgeschieden 

und zur Vernehmlassung vorgelegt worden. 

• Der grösste Teil dieser Fläche (rund 80 %) wurde in der Region 

Berner Oberland kartiert und konzentriert sich dort auf die Flysch­

gebiete. 

Bezüglich des Moorschutzes gehört der Kanton Bern also zu den 

wichtigsten Kantonen. Naturschutz, im speziellen Moorschutz, ist je­

doch für den Kanton Bern kein neues Thema. Ein Drittel der Schutz­

objekte gemäss Hochmoorverordnung vom 1.2.1991 liegen bereits 

heute in rechtsgültig geschützten Naturschutzgebieten. 
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2 VORGEHEN 

2.1 Verschiedene Formen des Schutzes 

Im Kanton Bern entschied man sich, zur Erhaltung der Moore ver­

schiedene Wege zu beschreiten: 

• Die Hochmoore werden über Schutzbeschlüsse durch den Regie­

rungsrat geschützt. Wo solche fehlen, müssen sie neu erlassen, wo sie 

bestehen, überprüft werden. 

• Flachmoore werden über Bewirtschaftungsverträge erhalten. In 

diesen privatrechtlichen Verträgen werden die Details der Bewirt­

schaftung (Maschineneinsatz, Bewirtschaftungszeitpunkt, Düngung) 

sowie die Abgeltung geregelt. 

2.2 Weitere Bearbeitung 

Gestützt auf die Grundlagen des Bundes wurde eine Moorschutzkarte 

im Massstab 1:25'000 erstellt, die mit den regional bedeutsamen 

Flachmooren und den bereits rechtsgültigen Naturschutzgebieten 

ergänzt wurde. 

Mit diesen Karten und Daten zum quantitativen Moorschutz - jede 

Gemeinde erhielt ein Moorschutzpaket - wurden die Behörden der 34 

meistbetroffenen Gemeinden an einer Orientierungsversammlung 

informiert und zur Stellungnahme zum Inventar der Flachmoore von 

nationaler Bedeutung eingeladen. 

Unter Berücksichtigung des unterschiedlichen Eintreffens der Bun­
desinventare und der Finanzlage des Kantons wurde ein Zeitplan für 

die Umsetzung des Moorschutzes erarbeitet, wobei umfangreiche 

Arbeiten über Drittaufträge ausgeführt werden müssen. Dabei unter­

stützt das Büro Sigmaplan v.a. die Projektleitung, und das Büro UNA 

ist zuständig für die Detailkartierungen der Flachmoore von nationa­

ler und regionaler Bedeutung. 
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3 SCHUTZ DER HOCHMOORE 

3.1 Schutzziel und gesetzliche Grundlagen 

Die geringe Bedeutung der Hochmoorflächen für die Landwirtschaft 

ermöglicht ein Schutzverfahren bei dem die Naturschutzinteressen im 
Vordergrund stehen. Die besondere Seltenheit und der über Jahrhun­

derte dauernde Entstehungsprozess der Hochmoore verlangen zudem 

ein Verfahren, das diese auf die Dauer erhalten kann. 

Zum Schutze der Hochmoore sind die Schaffung von neuen kantona­

len Naturschutzgebieten (Naturschutzgesetz, Art. 36 - 40) sowie die 

Revision der bestehenden Naturschutzgebiete vorgesehen. 

3.2 Grundlagen müssen verfeinert werden 

Als Grundlage für den Vollzug dient das Bundesinventar der Hoch­

und Übergangsmoore von nationaler Bedeutung (Hochmoor-Inven­

tar). Die Angaben aus dem Bundesinventar sind für eine Umsetzung 

auf kantonaler Ebene nicht genügend. Sie wurden deshalb um die 

folgenden Punkte ergänzt: 

• Abgrenzung des Hochmoor-Perimeters in einem genaueren Mass-

stab 

• Fragen des Umfeldes und der Pufferzonen 

• Formulieren von Schutzbestimmungen und Schutzzielen 

• Erarbeiten von wissenschaftlichen Grundlagen (Biologie, Hydro-
logie etc.) 

• Fragen der Regeneration 

• Schutzgebietsbetreuung 

• Prioritäten im Vollzugsfahrplan 

Ab 1992 wurde mit der Erarbeitung der notwendigen Grundlagen für 

die UnterschutzsteIlung wie auch mit der eigentlichen Unterschutz­

steIlung der neuen Gebiete begonnen werden. Parallel dazu werden 

die Schutzbestimmungen bestehender Gebiete überprüft und wenn 

nötig an die allgemeinen Richtlinien zum Hochmoorschutz angepasst. 
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4 SCHUTZ DER FLACHMOORE 

In den gesetzlichen Grundlagen des Kantons Bern für den Schutz der 

Flachmoore wird der allgemeine Begriff "Feuchtgebiete" verwendet. 

Er wird auch im folgenden anstelle von "Flachmooren" stehen. 

4.1 Schntzziel und gesetzliche Grundlagen 

Mit dem Ziel, die Feuchtgebiete im Kanton Bern zu erhalten, hat der 

Grosse Rat 1988 die gesetzliche Grundlage für die Auszahlung von 

Bewirtschaftungsbeiträgen für Feuchtgebiete (und Trockenstandorte ) 

geschaffen. Die Erstellung der entsprechenden Inventare und die 

Ausrichtung von Staatsbeiträgen sind in einer dazugehörigen Verord­

nung geregelt. 

Es ist vorgesehen, Schutzmassnahmen und Beitragszahlungen im Rah­

men eines neuen Naturschutzgesetzes zu regeln. 

4.2 Inventar der Fenchtgebiete im Kanton Bem 

Das kantonale Inventar dient als Grundlage zur Auszahlung von 

Bewirtschaftungsbeiträgen an die Bewirtschafter und Bewirtschafter­

innen. Die Flächen müssen zu diesem Zweck parzellenscharf kartiert 

und die beitragsrelevanten Kriterien erhoben werden. Im Inventar 

werden Objekte nach dem Prinzip der Einheitsflächenkartierung aus­

geschieden, wobei sich die Kriterien der Einheit nach dem Vollzug, 

dh. der Auszahlung von Bewirtschaftungsbeiträgen richten. 

Für die Kartierung werden die drei (naturräumlichen) Schlüssel der 

Kartierung des Bundes übernommen und in zwei Punkten ergänzt: 

1. Sekundär verschilfte Flachmoorbestände mit einer Deckung von 

Schilf (Phragmites australis) von 50 % oder mehr werden als 

"Landröhricht" (Pseudophragmition) ausgeschieden. 

2. Erreicht in einer Fläche die Deckung der Spierstaude (Filipendula 

ulmaria) 50 % oder mehr, wird sie als Spierstaudenried (Filipen­

dulion) kartiert. 

In den Jahren 1990-1992 wurden in erster Linie die Objekte des Bun­

desinventars kartiert, wobei kein Unterschied zwischen nationaler und 

regionaler Bedeutung gemacht wurde. In diesem Zeitraum wurden 

zusätzliche Flächen in diesen Gebieten, die beim Kartieren oder auf­

grund von Hinweisen gefunden werden, ebenfalls bearbeitet. 
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Ab 1993 werden Anträge von Bewirtschaftern und Bewirtschafterin- Abb. 3: Flächenanteile der Feucht-
nen zur Aufnahme von Flächen ins Inventar bearbeitet. gebiete im Kanton Bern. Ein Qua­

drat entspricht einem Quadratkilo-

Ende 1993 umfasste das kantonale Inventar 5367 ha Flachmoore. Für 

4 288 ha wurden bis zu diesem Zeitpunkt Verträge angeboten. 693 Be­

wirtschafterinnen und Bewirtschafter schlossen für 3 722 ha Bewirt­

schaftungsverträge ab (87% der offerierten Fläche, 69% der Inventar­

fläche). 
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4.3 Abschluss von Bewirtschaftungsverträgen 

Jeder Bewirtschafter oder jede Bewirtschafterin von Flächen, die im 

kantonalen Inventar verzeichnet sind, erhält vom Kanton das Ange­

bot eines Bewirtschaftungsvertrages. Ausnahmen bilden Hoch- und 

Übergangsmoore und echte Röhrichte, für welche die Schaffung von 

Naturschutzgebieten angestrebt wird. 

In einer ersten, schriftlichen Orientierung werden 'Bewirtschafter und 

Bewirtschafterinnen darüber orientiert, dass sie beitragsberechtigte 

Flächen bewirtschaften. Einem beigelegten Merkblatt können sie alle 

nötigen Informationen entnehmen. 

In einem zweiten Schritt erhalten sie die vorbereiteten Vertragsunter­

lagen und die Einladung zu einem Orientierungsabend. An dieser 

gemeindeweise organisierten Veranstaltung wird noch einmal urnfas­

send informiert. Der Anlass dient auch zur Diskussion allgemeiner 

und spezieller Fragen der Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen. 

Anschliessend können die Vertragsunterlagen in einem persönlichen 

Gespräch bereinigt und die Verträge abgeschlossen werden. 

Für Alpgenossenschaften, Bergschaften usw. mit einem grossen Anteil 

an Feuchtgebietsflächen besteht die Möglichkeit eines individuellen 

Verfahrens, in dem die Probleme umfassender und eventuell an Ort 

und Stelle behandelt werden. 

4.3.1 Bewirtschaftungsrichtlinien 

Im Falle intakter Feuchtgebiete geht man davon aus, dass die bisheri­

ge Bewirtschaftung angepasst war und deshalb (wenn sie in den Jah­

ren vor Vertragsabschluss nicht geändert worden ist) im wesentlichen 

beibehalten werden kann. 

In den Bewirtschaftungsrichtlinien werden die wichtigsten Punkte 

geregelt: Schnittzeitpunkt, Düngung, Unkrautbekämpfung, Pflege ar­

beiten (Verbuschung) und Entwässerungseingriffe. Für beweidete 

Flächen wird die Beibehaltung der bisherigen Bestossungszeit und des 

bisherigen Viehbesatzes verlangt (vgl. Anhang, Bewirtschaftungsricht­

linien). 

4.3.2. Bewirtschaftungsplan 

Für jeden Bewirtschafter und jede Bewirtschafterin werden Planko­

pien der entsprechenden Objekte angefertigt und die für einen Ver­

trag in Frage kommenden Grundstücke markiert. 

In einem Bewirtschaftungsplan werden die Massnahmen für jedes 

unter Vertrag genommene Grundstück separat geregelt. Er wird bei 
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Vertragsabschluss gemeinsam von den Vertragspartnern festgelegt 

(vgl. Beilage Feuchtgebiete im Kanton Bem, Seite 1.1 und 1.2). 

Ein Verzeichnis (vgl. Beilage, Seite 1) gibt für jedes Grundstück Aus­

kunft über 

• beitragsberechtigte Fläche 

• Grundbeitrag 

• Zuschläge und Abzüge 

• Beitragstotal. 

4.3.3 Bewirtschaftungsbeiträge 
Die Beiträge sind abgestuft, je nach Art des Feuchtgebietes (Vegeta­

tionstyp ), der Nutzungsart, des Bewirtschaftungsaufwandes, nach 

eventuell vorhandenen Entwässerungseingriffen und bewirtschafteter 

Fläche. Zusätzlich gelten folgende Einschränkungen für die Beitrags­

entrichtung: 

• Für gemähte Flächen unter 10 Aren und für Weideland unter 20 

Aren wird kein Beitrag entrichtet. 

• Ist in einem Feuchtgebiet Nicht-Feuchtgebietsvegetation einge­

schlossen, so wird der Anteil über 10 % von der Gesamtfläche 

abgezogen. 

• Sind die Entwässerungseingriffe zu gross oder ist eine Entbuschung 

der Fläche notwendig, wird ein Sanierungskonzept besprochen. 

• Entbuschungsarbeiten werden nach Aufwand entschädigt, wenn 

ein spezieller Vertrag für diese Arbeiten abgeschlossen wird. 

Im Kanton Bem gelangen die nachfolgend aufgeführten Beitragssätze 

zur Anwendung: 

1. Grundbeitrag: 

1.1 Grundbeitrag für gemähte Flächen: 

Grosseggenried, Kleinseggenried, 

Pfeifengraswiese, Landröhricht, 

Spierstaudenried: 

1.2 Sumpfdotterblumenwiese 

1.3 Grundbeitrag für Weideland: 

Grosseggenried, Kleinseggenried, 

Pfeifengraswiese, Landröhricht, 

Spierstaudenried 

1.4 Sumpfdotterblumenwiese 

Fr. 1200.- pro ha 

Fr. 900.- pro ha 

Fr. 400.- pro ha 

Fr. 200.- pro ha 
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Für Flächen, die nach Art. 31b Landwirtschaftsgesetz beitragsberech­

tigt sind, übernimmt das kantonale Amt für Landwirtschaft einen ent­

sprechenden Anteil. 

2. Bewirtschaftungserschwernisse bei gemähten 

Flächen: 

Zuschlag für Bewirtschaftungserschwernisse 

3. Ausführung eines Pflegeschnittes bei Weiden: 

Zuschlag für Pflegeschnitt 

4. Abtransport des Schnittgutes bei Ausführung 

eines Pflegeschnittes: 

Zuschlag fur Abtransport des Schnittgutes 

5. Entwässerungseingriffe: 

Abzug für mittlere Entwässerungseingriffe 

4.3.4 Auszahlungsverfahren 

Fr. 600.- pro ha 

Fr. 250.- pro ha 

Fr. 250.- pro ha 

Fr. 150.- pro ha 

Für die Auszahlung der Beiträge müssen die Bewirtschafter und Be­

wirtschafterinnen jährlich mit einem Beitragsgesuch die im Bewirt­

schaftungsplan vereinbarten Massnahmen bestätigen und allfällige 

Änderungen melden. Die Auszahlung erfolgt direkt an die Bewirt­

schaftenden via Sammelauftragsdienst (SAD) der P1T. 

4.3.5 Kontrolle 
Es ist vorgesehen, die unter Vertrag stehenden Flächen regelmässig zu 

kontrollieren. Von wem, wie und wie oft diese Kontrolle durchgeführt 

werden soll, ist zur Zeit noch unklar. Ein Konzept für die Kontrolle ist 

in Bearbeitung. 
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Bewirtschaftungsbeiträge 1994 

Jährliche Beiträge 

Den Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 
Feuchtgebieten wird ein jährlicher Grundbeitrag 
ausbezahlt. Der Grundbeitrag ist je nach Art des 
Feuchtgebietes und der Nutzung verschieden. 
Für Bewirtschaftungserschwernisse (bei gemäh­
ten Flächen), für Pflegeschnitt und Abtransport 
des Schnittgutes (bei Weiden) wird ein Zuschlag 
entrichtet. 
Eine Herabsetzung des Beitrages erfolgt bei Flä­
chen mit mittleren Entwässerungseingriffen 
(Drainagegräben). 

Die Fläche 

Der Kanton bezahlt Bewirtschaftungsbeiträge ab 
folgenden Minimalflächen: 
Gemähte Flächen: 10 Aren 
Weideland: 20 Aren 
Ist in einem Feuchtgebiet andere Vegetation ein­
geschlossen, so wird für diesen Anteil ein ent­
sprechender Abzug von der Gesamtfläche fest­
gesetzt. 

Koordination mit Art; 31 b 

Der Bund entrichtet seit 1993 für ökologische 
Ausgleichsflächen, zu denen auch die Feucht­
gebiete gehören, Beiträge nach Art. 31 b des 
Landwirtschaftsgesetzes. Der Anteil, der von Art. 
31 b erhältlich ist, wird von den Naturschutz­
beiträgen abgezogen. Den vollen Beitrag vom 
Naturschutz erhält nur, wer nachweist, dass er 
oder sie für die Trockenstandorte keine Beiträge 
nach Art. 31 b erhalten kann (z.B. weniger als 3 
ha landwirtschaftliche Nutzfläche oder schwa­
che DÜQgung). Daher müssen die Flächen, für 
die ein Bewirtschaftungsvertrag abgeschlossen 
wurde, beim kantonalen Amt für Landwirtschaft 
oder bei' der AckerbausteIle der Gemeinde an­
gemeldet werden. 

2. Ausgabe (Juli 1994) 

Grundbeitrag 

Gemähte Flächen 
• Grosseggenried, Kleinseggenried, 

Pfeifengraswiese, Landröhricht, 
Spierstaudenried: Fr. 14.,- pro a 

• Sumpfdotterblumenwiese: Fr. 11.- pro a 

Weideland , 
• Grosseggenried, Kleinseggenried, 

Pfeifengraswiese, Landröhricht, 
Spierstaudenried: Fr. 4.- pro a 

• Sumpfdotterblumenwiese: Fr. 2.- pro a 

Zuschläge 

Gemähte Flächen 
• Bewirtschaftungserschwernisse: 

Die Bewirtschaftung ist erschwert, 
wenn mindestens ein Arbeitsgang 
(Mähen, Zusammentragen und oder 
Abtransport des Schnittgutes) von 
Hand erfolgt Fr. 6.- pro a 

Weideland 
• Pflegeschnitt F( 2.50 pro a 
• Abtransport des Schnittgutes Fr. 2,50 pro a 

Abzug 

Gemähte Flächen und Weideland 
• Mittlere Entwässerungseingriffe: 

Unterhalt von bestehenden, 
maximal 30 cm tiefen und 40 cm 
breiten Abzugsgräben. Fr. 1.50 pro a 

Einmalige Beiträge 

Übermässig verbuschte Feuchtgebiete (über 
20 % der Fläche) können mit finanzieller Unter­
stützung durch den Kanton entbuscht werden. 
Dazu wird ein spezieller Vertrag ab~eschlossen. 

Nähere Auskunft erteilt: 
Naturschutzinspektorat des Kantons Bern, Kram­
gasse 68,3011 Bern 
Tel. 031 633 46 04 

FEUCHTGEBIETE 
IM KANTON BERN 

p 

Merkblatt 
des Naturschutzinspektorates des 
Kantons Bern 

Was sind Feuchtgebiete? 
Unter "Feuchtgebieten" verstehen wir das nicht 
bewaldete, feuchte bis nasse Grünland, das 
bewirtschaftbar und normalerweise auf landwirt­
schaftliche Nutzung angewiesen ist. Feucht­
gebiete werden auch Moore, Flachmoore, Nass­
wiesen, Riede, Sümpfe oder Lischegebiete ge­
nannt. 
Auf den Böden von Feuchtgebieten kann sich 
eine Torlschicht bilden. Wasser- und Nährstoff­
haushalt des Bodens bestimmen, welche Pflan­
zenarten in einem Feuchtgebiet vorkommen. 
Feuchtgebiete sehen deshalb sehr verschieden 
aus. Wir unterscheiden folgende Typen: 
Grosseggenried, Kleinseggenried, Peifengras­
wiese, Landröhricht, Spierstaudenried und 
Sumpfdotterblumenwiese. 

Feuchtgebiete sind wertvoll 

Feuchtgebiete bieten vielen, zum Teil seltenen 
oder gefährdeten Pflanzen und Tieren Lebens­
raum. Sie sind reich an Lebewesen, die den hier 
herrschenden speziellen Verhältnissen angepasst 
sind. Die ökologische Bedeutung der Feucht­
gebiete ist daher gross; ihr wirtschaftlicher Nut­
zen hingegen hat stark abgenommen. Heute lohnt 
es sich kaum mehr,. die "Lische" zu mähen und 
als Streue zu verwenden. Als Wasserspeicher, 
wegen ihrer landschaftlichen Schönheit und Ei­
genart und nicht zuletzt als Zeugen einer tradi­
tionellen Bewirtschaftung sind Feuchtgebiete für 
uns und unsere Umwelt wichtig und wertvoll. 
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Feuchtgebiete sind gefährdet 

Seit Beginn dieses Jahrhunderts sind in der 
Schweiz etwa 90 % aller Feuchtgebiete zerstört 
worden.' Der Bedarf an Streue aus Feucht­
gebieten ging zurück, das feuchte Grünland Wur­
de drainiert und gedüngt, um Futter zu gewin­
nen. Auf sehr nassen oder abgelegenen Flächen 
wurde die Bewirtschaftung.aufgegeben. Der Wald 
konnte diese zurückerobern. Nach wie vor sind 
die Feuchtgebiete durch die Aufgabe oder Inten­
sivierung der Bewirtschaftung gefährdet. 
Intakte Feuchtgebiete sind durch das Wasser mit 
ihrer näheren Umgebung verbunden. Düngung 
oder Drainage auf benachbarten Flächen kön­
nen deshalb die Qualität eines Feuchtgebietes 
beeinträchtigen. 

Wo ·findet man Feuchtgebiete? 

Voraussetzungen für die Entstehung von Feucht­
gebieten sind grosse Regenmengen und wasser­
undurchlässige Böden. Diese Voraussetzungen 
bieten vor allem 'die Voralpen: ein fast durchge­
hendes Band von Feuchtgebieten zieht sich heute 
noch vom Saanenland über das Diemtigtal bis 
Habkern. Auch in den Gemeinden Grindelwald, 
Schangnau, Eriz, Sigriswil und im Gurnigelgebiet 
sind die Verhältnisse für die Bildung von Feucht­
gebieten günstig. 
Im Mittelland kommen grössere Feuchtgebiete 
fast ausschliesslich im Bereich der Seen und 
Flüsse vor. Die übrigen Gebiete sind zugunsten 
der Landwirtschaft entwässert worden. 
Im Berner Jura trifft man Feuchtgebiete vor allem 
im Übergangsbereich zwischen Hochmooren und 
intensiv genutztem Wies- und Ackerland an. 

Eine Bedingung für das Vorhandensein dieser 
wertvollen Lebensräume ist allen Regionen ge­
meinsam: die sorgfältige und sachgerechte Be­
wirtschaftung und Pflege durch den Bauern und 
die Bäuerin ist nach wie vor für die Erhaltung der 
Feuchtgebiete von entscheidender Bedeutung. 

Inventar der Feuchtgebiete 

Ende 1990 wurde vom Bund das Inventar' der 
FlaChmoore von nationaler Bedeutung im 
Massstab 1 :25'000 vorgelegt. Der Kanton Bern 
weist 180 Flachmoorobjekte (4'280 ha) von na­
tionaler Bedeutung auf und steht damit im gesamt­
schweizerischen Vergleich an der Spitze. Auf­
grund des Natur- und Heimatschutzgesetzes und 
des Rothentht..irm-Artikels der Bundesverfassung 
verpflichtet der Bund die Kantone, geeignete 
Schutz- und Unterhaltsmassnahmen für diese 
Flächen zu treffen. 

In den Jahren 1990-1992 wurden im Kanton die 
im Bundesinventar verzeichneten Flächen im Hin­
blick auf die Auszahlung von Beiträgen beurteilt 
und parzellengenau auf Übersichtspläne 1 :5'000 
kartiert. Daraus entstand das Inventar der Feucht­
gebiete des Kantons Bern. 
Wer ein Feuchtgebiet bewirtschaftet, das nicht 
im kantonalen Inventar verzeichnet ist, kann ei­
nen Antrag auf Aufnahme stellen. Spezielle An­
tragsformulare sind beim kantonalen Naturschutz­
inspektorat erhältlich. 
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Verteilung der Feuchtgebiete im Kanton Bern 
1993 

So können Feuchtgebiete erhalten 
werden 

Der Kanton Bern bezahlt aufgrund des 
Naturschutzgesetzes und der Verordnung über 
Beiträge an Trockenstandorte und Feuchtgebiete 
Bewirtschaftungsbeiträge für die Erhaltung der 
Feuchtgebiete. ' 
Grundlage für die Auszahlung von Beiträgen ist 
ein Vertrag, der auf freiwilliger Basis zwischen 
dem Bewirtschafter oder der Bewirtschafterin und 
dem kantonalen Naturschutzinspektorat abge­
schlossen wird. Anrecht auf einen Vertrag hat, 
wer eine' im kantonalen Inventar verzeichnete 
Feuchtgebietsfläche von einer bestimmten Min­
destgrösse bewirtsphaftet. Der Vertrag regelt die 
Bewirtschaftung der Feuchtgebiete und legt die 
Beitragshöhe fest. 
Ende 1993 waren im Kanton Bern Bewirtschaf­
tungsverträge für rund 3'700 ha Feuchtgebiete 
abgeschlossen. 
Auf den inventarisierten Flächen dürfen auch ohne 
V'ertragsabschluss keine Eingriffe erfolgen, wei­
che den Bestand gefährden. 

Bewirtschaftungsrichtlinien 

Die Bauern und Bäuerinnen haben es in der 
Hand, mit einer sorgfältigen, angepassten Be­
wirtschaftung die Vielfalt und Schönheit der 
Feuchtgebiete zu erhalten. Damit genügt es in 
der Regel, die bisherige Bewirtschaftung beizu­
behalten. 
Diese Bewirtschaftungsrichtlinien enthalten die 
Rahmenbedingungen, welche das Fortbestehen 
der Feuchtgebiete sichern. Die Details werden 
im Bewirtschaftungsvertrag umschrieben. . 

Ausschliesslich gemähte Flächen 

• Je nach Feuchtgebiets-Typ sind bestimmte 
früheste Schnittzeitpunkte anzustreben. 

Schnittzeitpunkte: 
Sumpfdotterplumenwiese: 15. Juli 

. Übrige Feuchtgebiets-Typen: 1. September 

Ausnahmen sind möglich (z.B. für Gebiete in 
Schattenlagen oder für Futtergewinnungs­
flächen) und werden bei den Verhandlungen 
besprochen un.d vertraglich geregelt. In 
Ausnahmejahren (besonders früher Vegeta­
tionsbeginn) kann das Naturschutzinspektorat 
einen früheren Nutzungstermin bekannt ge­
ben. 

• Bei maschineller Bewirtschaftung dürfen die 
entsprechenden Arbeiten nur bei befahrba­
rem Boden ausgeführt werden (Gefahr von 
nachhaltigen Schäden an Boden und Vege­
tation) ; 

Beweidete Flächen 

• Der Bestossungszeitpunkt lJ'.Iird bei den Ver­
tragsverhandlungen festgelegt und richtet sich 
in der Regel nach der bisherigen Bewirtschaf­
tung. 

• Der Viehbesatz richtet sich meist nach der 
bisherigen Bestossungsdichte und darf nicht 
erhöht werden, Spezielle Regelungen sind 
im Bewirtschaijungsplan aufgeführt. 

. ' Zur Verhinderung von Trittschäden müssen 
in speziellen Fällen empfindliche Stellen mit 
einem Zaun abgegrenzt werden. Diese Stei­
len werden auf dem Plan gekennzeichnet. 

• Ein Pflegeschnitt darf nur bei gut befahrba­
rem Boden ohne Schadenfolge ausgeführt 
werden; es gelten dieselben Schnittzeitpunkte 
wie bei gemähten Flächen. Das Schnittgut ist 
wenn möglich abzuführen. ' 

Allgemeine Bedingungen 

• Für alle Pflegearbeiten (Entbuschung, Un­
krautbeseitigung) sind nur mechanische Mit­
tel zugelassen. 

• Bei bisher rhäsSig gedüngten Sumpfdotter­
blumenwiesen und -weiden ist eine schwa-

. ehe Düngergabe erlaubt. Die Düngermengen 
sind im Bewirtschaftungsplan festgelegt. 
Die übrigen Feuchtgebietstypen dürfen nicht 
gedüngt werden. 

• Bestehende Entwässerungsgräben dürfen 
weiterhin unterhalten, aber nicht erweitert wer­
den. Flächen ohne bestehende Entwässe­
rung dürfen nicht neu entwässert werden. 

Die entsprechenden Unterhaltsarbeiten an be­
stehenden Entwässerungsgräben sollten mög­
lichst von Hand ausgeführt werden. Der Ein­
satz von Kleinbagger oder Traktor mit Doppel­
rad und angebauter Grabschaufel ist erlaubt. 

Die Gräben dürfen höchstens 30 cm tief und 
40 cm breit sein. 

Das Wegführen des Grabenaushubes ist vor­
teilhaft (langsameres Zuwachsen der Gräben)' 
Die Arbeiten sind während des Winterhalb­
jahres bei günstigen Bodenverhältnissen aus­
zuführen. 

Feuchtgebiete, welche wegen zu vielen oder 
zu mächtigen Entwässerungsgräben nicht in 
das kantonale Inventar aufgenommen wer­
den konnten, können durch Zuschüttung der 
Gräben und nach einer angemessenen Re­
generation (Ansiedlung ' von typischen 
Pflanzenarten) beitragsberechtigt werden. 
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Bewirtschaftungsvertrag Vertrag Nr. 8002 

Zwischen dem Kanton Bern, vertreten durch das Naturschutzinspektorat, 

und 

Name: Muster Vorname: Magda 

Adresse: Dorf, 3101 Wilerberg 

als Bewi rtschafte r oder Bewi rtschafterin wi rd zu r Erhaltung von schutzwü rd ige n Feuchtgebieten gemäss dem Natu rschutz­
gesetz vom 15. September 1992, der Naturschutzverordnung vom 10. November 1993 und derVerordnung über Beiträge 
an Trockenstandorte und Feuchtgebiete vom 17. Mai 1989 der nachstehende Vertrag abgeschlossen: 

Art. 1 Zweck und Vertragsgegenstand 

DerVertrag regelt die sachgerechte Bewirtschaftung derFeuchtgebiete, welche im beiliegenden Parzellenverzeichnis und 
im Planausschnitt 1: 5'000 eingetragen sind. 
Der Kanton Bern bezahlt dem Bewirtschafter oder der Bewirtschafterin einen Bewirtschaftungsbeitrag . 

Art. 2 Grundsätze der Bewirtschaftung 

Grundsätzlich darf die Bewirtschaftung den charakteristischen Pflanzenbestand weder durch Düngung, Entwässerung, 
Aufforstung noch durch andere Massnahmen beeinträchtigen. Ein später Schnittermin und allenfalls wegfallende 
Düngung vergrössern die Artenvielfalt und sind deshalb erwünscht. 
Der Einsatz von Pflanzenbehandlungsmitteln zur Pflege der Waldränder, Hecken und Feldgehölze sowie zur Unkrautbe­
kämpfung ist nicht gestattet. 
Diese Arbeiten müssen ausschliesslich mechanisch (Axt, Säge, Gertel, Motorsense, Motorrnäher etc.) und im Spätherbst 
und Winter durchgeführt werden. Dabei ist auf eine Durchmischung von offenem Grünland und Gebüsch zu achten. 
Auf Flächen mit Mähnutzung kann der letzte Aufwuchs bei günstigen Boden- und Wetterverhältnissen als Herbstweide 
genutzt werden. 
Die detaillierte BewirtsChaftung der im Parzellenverzeichnis und Planausschnitt bezeichneten FeUChtgebiete wird im 
beiliegenden BewirtsChaftungsplan geregelt. Dieser Bewirtschaftungsplan ist Bestandteil des Vertrages. 
Abweichende Massnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Naturschutzinspektorates durchgeführt werden. 

Art. 3 Beitragshöhe 

Die Beitragshöhe richtet sich nach der Verordnung über Beiträge an Trockenstandorte und Feuchtgebiete. Sie setzt sich 
aus einem Grundbeitrag und aus standortbezogenen Zuschlägen und/oder Abzügen gemäss beiliegendem Parzellen­
verzeichnis zusammen. 
Die totale Beitragshöhe ist aus beiliegendem Parzellenverzeichnis ersichtlich. 
Die Beiträge weden gemäss Art.53 des Naturschutzgesetzes vom 15. September 1992 derTeuerung angepasst, sobald 
diese zehn Prozent erreicht hat. 
Veränderungen der Verordnung und der Abgenzung der Feuchtgebiete bleiben vorbehalten. 
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Art. 4 Auszahlungsverfahren 

Jeweils im Herbst wird dem Bewirtschafter oder der Bewirtschafterin ein Beitragsgesuch der beitragsberechtigten 
Flächen zugestellt. Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin muss das Gesuch kontrollieren. die Einhaltung der 
Bewirtschaftungsbestimmungen mit seiner oder ihrer Unterschrift bestätigen und allfällige Änderungen für das 
fOlgende Jahr. insbesondere Wechsel des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin oder Aufgabe der Bewirtschaftung. 
dem Kanton melden. 
Die Liste ist bis zum 30. Oktober an das Naturschutzinspektorat zu senden. Die Auszahlung der Beiträge erfolgt bis Ende 
Jahr. 

Art. 5 Kontrolle 

Die Kontrolle der Bewirtschaftungsgrundsätze nach Art. 2 dieses Vertrages und beiliegendem Bewirtschaftungsplan 
erfolgt durch die vom Naturschutzinspektorat bezeichneten Personen. 

Art. 6 Dauer 

Der Bewirtschaftungsvertrag wird für die Dauer von .... Jahren abgeschlossen. Wird 3 Monate vor Vertragsende von 
keiner Partei gekündigt. gilt er für eine weitere Dauer von .... Jahren als erneuert. 

Art. 7 Vertragsauflösung 

Wird ein Feuchtgebiet nicht vertragsgemäss bewirtschaftet. die Meldepflicht vernachlässigt oder die Bewirtschaftung 
aufgegeben. so wird der Vertrag aufgelöst. 
Ist der Bewirtschafter / die Bewirtschafterin gezwungen die Bewirtschaftung aufzugeben. kann der Nachfolger / die 
Nachfolgerin in den Vertrag treten. 
Zu Unrecht bezogene Beiträge müssen zurückerstattet werden. 

Art. 8 Information des Eigentümers / der Eigentümerin 

Die Information des Eigentümers / der Eigentümerin über den Abschluss dieses Vertrages ist Sache des Bewirtschafters 
oder der Bewirtschafterin. 

Art. 9 Besondere Bestimmungen 

Bemerkungen 

.......................................... I den .................... .. 

Der Bewirtschafter oder 
die Bewirtschafterin: 

Beilagen: 
- Parzellenverzeichnis 
- Planausschnitt(e) der Vertragsflächen 
- Bewirtschaftungsplan 

Der Naturschutzinspektor 
des Kantons Bern: 

Auskunft erteilt: NalurscllUlzlns ekloral des Kantons Bern, Kra mgasse 6B, 3011 Bern, Teleion 031- 633 46 04 



Feuchtgebiete im Kanton Bern Parzellenverzeichnis und Beitragsübersicht Seite 1 

Bewirtschafter,Bewirtschafterin Muster Magda 
Dorf, 3101 Wilerberg 

Gemeinde: ( 795) Wilerberg 

Grundstück- Invent. Vertrag Nutzung Flurname Beitragsber. 

nummer Objekt seit Fläche Total 

Nr. IJahrl in Aren Fr./a 

2. • 0 90010 - Weide Boden 50 
3. · 0 90012 1994 Weide Aarematt 37(90%) 2.00 
4. • 0 90012 1994 Weide 144(90%) 2.00 

Gemeinde: (796) Berslau 

7.E • 0 90014 1994 gemäht Matte 178 14.00 

.. .. .. . ... ......... . .... . ... .. . .. ... .. .. .. ..... ... . ... . .. .. .. . ... ... . .. den ....... . .. .. .. .... . .. . .. ... . ...•..... . .. 

Grundbeitrag: gemähte Flächen: • Sumpfdotterblumenwiese: 
- Lendröhricht. Gross- und Kleinseggenried. 

Spierstaudenried. Pfeifengraswiese : 

Grundbeitrag Zuschläge 

Anteil Reduz. 11 21 31 

Art.31b Fr./a Flächelai BetraglFr.1 Flächelai BetraglFr.1 Flächelai BetraglFr.1 

2.00 30 75.00 25 62.50 
2.00 * 

-7.00 7.00 89 534.00 

Der Bewirtschafter oder 

die Bewirtschafterin 

Fr.1 1 .-- pro Are 

Fr.14.- pro Are 

~ ••• •• •••••• • • ••• •••• • ••••• 0 •••••••••••• •• • • •••••••••••••• 0 ••• • ••• • 0 • ••••••• •••• •• • •• 

beweidete Flächen: - Sumpfdotterblumenwiesen: 
- Kleinseggenrieder: 

1%1: Nettofläche Feuchtgebiet Ifalls Abzug Anteil Nicht-Feuchtgebietsvegetationl 

11 erschwerte Bewirtschaftung Igemähte Flächeni: 
21 Pflegeschnitt IWeidenl • nach Meldung der jeweils gemähten Fläche: 
31 Abtransport Schnittgut IWeidenl • nach Meldung der Fläche: 

+ Fr. 6.-- pro Are 
+ Fr. 2.50 pro Are 
+ Fr. 2 .50 pro Are 

41 mittlere Entwässerungseingriffe: 
51 B=Verbuschung zu gross 120% oder mehrl : 

W = grosse Entwässerungseingriffe : 

zu Vertrag Nr 8002 

Abzüge Beitrag 

41 51 

Rächelai BetraglFr.1 Fr. 

B 

37 -55.50 156.00 
144 -216.00 n.oo 

1780.00 

Total Beitrag ohne(· J 2008.00 

Fr. 2 .-- pro Are 
Fr. 4.-- pro Are 

- Fr. 1.50 pro Are 
Beitrag für Entbuschung möglich 

Rückführung möglich 

31 .10.94 



Feuchtgebiete im Kanton Bern Bewirtschaftungsplan Seite 1.1 Beilage zu Vertrag Nr. 8002 

Bewirtschafter, Bewirtschafterin: Muster Magda 
Dorf, 3101 Wilerberg 

Gemeinde-Nr 795 795 795 796 
Grundstück-Nr 2 3 4 7.E.0 
Inventar-Nr 90010 90012 90012 90014 

Einstufung Nutzung: Weide Weide Weide gemäht 
Vegetation: Kleinseggen- Sumpfdotter- Sumpfdotter- Kleinseggen-
(Feuchtgebietstyp) ried blumenwiese blumenwiese ried 
Verbuschung: (30%) <10% <10% <10% 
Entwässerung: keine mittel mittel keine 

1 Mähen 
a) Die Bewirtschaftung erfolgt maschinell und nur bei befahrbarem Boden. Das 89 (50%) 

Schnittgut ist abzuführen und landwirtschaftlich zu verwerten. (Fläche in Aren) 

b) Bewirtschaftungserschwernisse machen mind. einen Arbeitsgang (mähen, 
Zusammentragen od. Abtransport des Schnittgutes) von Hand nötig. Das 89 (50%) 
Schnittgut wird abgeführt und landwirtschaftlich verwertet. (Fläche in Aren) 

Frühester Schnittzeitpunkt 01.09 

Schnitthäufigkeit I Meldung jährlich 

2 Beweiden 
a) Die erste Beweidung erfolgt nicht vor dem: 01.06 01 .06 

b) Auf der ganzen Feuchtgebietsfläche des Grundstückes oder auf einem Teil 
davon wird ein regelmässiger Pflegeschnitt durchgeführt. Die maschinelle X X 
Bewirtschaftung erfolgt nur bei befahrbarem Boden. 

Frühester Schnittzeitpunkt des Pflegeschnittes 15.07 15.07 

Schnitthäufigkeit des Pflegeschnittes I Meldung jährlich jährlich 

Jährliche Fläche mit Pflegeschnitt in Aren 30 nach Meldung 

c) Das Schnittgut der geschnittenen Fläche wird abtransportiert und 
landwirtschaftlich verwertet. X 

---------- - - -



Feuchtgeoiete im Kanton Bem Bewirtscnaftungsplan Seite 1.2 Beilage zu Vertrag ,,,r. 8002 

Gemeinde-Nr 795 795 795 796 
Grundstück-Nr 2 3 4 7.E.0 
Inventar-Nr 90010 90012 90012 90014 

Einstufung Nutzung: Weide Weide Weide gemäht 
Vegetation: Kleinseggen- Sumpfdotter- Sumpfdotter- Kleinseggen-
(Feuchtgebietstyp) ried blumenwiese blumenwiese ried 
Verbuschung: (30%) <10% <10% <10% 
Entwässerung: keine mittel mittel keine 

3 Düngen 
a) Röhrichte, Grosseggenrieder, Pfeifengraswiesen, Braunseggen- und 

Davallseggensümpfe, Spriestaudenrieder und bisher ungedüngte Sumpf- X X 
dotterblumenwiesen und -weiden dürfen nicht gedüngt werden. 

b) Bei bisher mässig gedüngten Sumpfdotterblumenwiesen und -weiden ist 
eine schwache Mistgabe oder eine Phosphor/Kalidüngung erlaubt (70 q Mist 
pro ha und Jahr oder 20 kg P20S und 40 kg K20 pro ha und Jahr). X 
Alle andern flüssigen oder festen Düngemittel sind untersagt. 

4 Entwässern ! 

a) Flächen ohne Entwässerungseingriffe dürfen nicht neu entwässert werden. X 

b) Bestehende Abzugsgräben können weiterhin unterhalten werden, wobei die 
heutige Dichte nicht zu überschreiten ist. Die Gräben dürfen höchstens 30 cm 
tief und 40 cm breit sein. Die Unterhaltsarbeiten haben Rücksicht auf die X X 
Tier- und Pflanzenwelt zu nehmen. 

5 Zusätzliche Vereinbarungen 
a) Der aktuelle Wald- und Verbuschungsanteil an der Fläche darf nicht zunehmen. 

b) Entbuschungsmassnahmen sind sinnvoll: Sanierungsvertrag 

c) Grosse Entwässerungseingriffe: Rückführung 

d) .............•............................ 

Abweichende Massnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Naturschutzinspektorates erfolgen. 



\ . ) . , 

0 

0 : 

0 

... 
-:> 

0 

" 0 

0 

t ) 

\\ .... 
\ \ 0 

\\ .. 
II 

°ll " 
11 ,I 
,\ 0 

-.- -
\ .. 'n 

Plan·Nr. 

: 0 
0 

n 

" '1 

," 

,. 

y~ .. ,1n "I " ... 

o 

.... --
" o 

<' 579 ~ 
(; 

o " 

" ' 
l' 

... 

-,. 

" 

v 

.J 


